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1. Einführung 

 
1.1. Planungsanlass und Erfordernis der Planung 

 
Die Gemeinde Königsfeld verfügt über einen rechtswirksamen Flächennutzungsplan, der vom 
Landratsamt Bamberg am 21.02.1983 genehmigt wurde und der bislang 6-mal geändert 
wurde. 
Bei der 3. Änderung des Flächennutzungsplanes im Jahre 2007 wurden alle 7 Ortsbereiche 
an den aktuellen Bestand angepasst und verschiedene Flächen neu als Bauflächen vorgese-
hen, in den Änderungen 4 – 6 wurden jeweils Flächen aus Bebauungsplanverfahren nachge-
tragen. 
 
Die Gemeinde Königsfeld hat am 06.11.2025 beschlossen, den Flächennutzungsplan in den 
7 Ortsteilen in Teilbereichen zu ändern. Bei der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
wurden folgende Änderungen bzw. nachrichtliche Aktualisierungen veranlasst: 
 

− Aktualisierung der Bodendenkmäler, amtlich kartierten Biotope, der elektrischen Freileitun-
gen und der OD-Grenzen, Austausch der Digitale Flurkarte; 
 

− Berichtigung des Flächennutzungsplans aufgrund bereits durchgeführter Bauleitplanver-
fahren (Bebauungspläne, Einbeziehungssatzungen usw.) und Baugenehmigungen; 

 

− Umsetzung konkreter Vorstellungen der Gemeinde zur zukünftigen Baulandentwicklung 
(Neuausweisungen); 
 

− Anpassung der Darstellung im Flächennutzungsplan an die bestehende tatsächliche Nut-
zung; 

 

− Erweiterung/Nachtrag von Gemeinbedarfsflächen oder anderer gemeindlicher Einrichtun-
gen; 

 

− Rücknahme von Bauflächen oder anderen Flächen in landwirtschaftliche Flächen;  
 

Einerseits dient die Änderung des Flächennutzungsplans der Berichtigung infolge inzwischen 
durchgeführter Bauleitplanverfahren sowie der Anpassung der Darstellungen an die tatsächli-
che Nutzung. Andererseits sollen damit die konkreten städtebaulichen Vorstellungen der Ge-
meinde zur künftigen Baulandentwicklung umgesetzt werden. Teilweise werden zudem Ände-
rungen vorgenommen, die aufgrund bereits vorhandener Infrastruktur eine vergleichsweise 
einfache Erschließung ermöglichen. Die FNP-Änderungen dienen zudem dazu, die Durchfüh-
rung zusätzlich einzelner FNP- Verfahren zu vermeiden. 
Die vorgesehenen Neuausweisungen führen zu entsprechenden neuen Plandarstellungen im 
Flächennutzungsplan. Insgesamt umfasst die Änderung des Flächennutzungsplans rund 35 
Änderungsbereiche. Die Fortschreibungen erfolgen teilweise in sehr kleinteiligen Bereichen, 
sodass das Grundprinzip der letzten Gesamtfortschreibung aus dem Jahr 2007 – die Redu-
zierung nicht benötigter Baulanddarstellungen sowie der Vorrang der Innenentwicklung vor 
der Außenentwicklung – weiterhin uneingeschränkt Gültigkeit besitzt. 
 
Dabei hat die Gemeinde auch die Bevölkerungsentwicklung berücksichtigt. 
Trotz der in den vergangenen Jahren weitgehend stabilen Einwohnerzahl der Gemeinde 
Königsfeld und der mittelfristig prognostizierten leicht rückläufigen Bevölkerungsentwicklung 
besteht weiterhin ein städtebaulicher Bedarf an der Ausweisung zusätzlicher Bauflächen im 
Flächennutzungsplan (siehe Kapitel 1.6 „Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde 
Königsfeld“). Die Einwohnerzahl der Gemeinde bewegt sich seit etwa einem Jahrzehnt auf 
einem konstanten Niveau von rund 1.290 Einwohnern. Dieser stabile Verlauf deutet darauf 
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hin, dass die Gemeinde ihre Attraktivität als Wohnstandort trotz regionaler demographischer 
Herausforderungen aufrechterhalten konnte. 
Die demographischen Prognosen für Oberfranken lassen zwar insgesamt eine stagnierende 
bis leicht rückläufige Bevölkerungsentwicklung erwarten, sie bilden jedoch lediglich eine 
modellhafte Fortschreibung gegenwärtiger Trends ab. Sie berücksichtigen nur eingeschränkt 
lokale Entwicklungspotenziale und kommunale Handlungsmöglichkeiten. Gerade für kleinere 
Gemeinden wie Königsfeld kann die gezielte Ausweisung von Bauflächen ein wesentliches 
Instrument sein, um Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken, neue Einwohnergruppen 
anzusprechen und die demographische Entwicklung aktiv zu steuern. 
 
Es ist zu berücksichtigen, dass der Bestand an verfügbaren Baugrundstücken in der 
Gemeinde begrenzt ist. Bestehende Baulücken oder Innenentwicklungspotenziale sind 
teilweise nicht mobilisierbar oder stehen dem Markt nicht kurzfristig zur Verfügung. Ohne die 
Ausweisung neuer Bauflächen besteht die Gefahr, dass die Nachfrage nach Wohnraum nicht 
gedeckt werden kann und insbesondere junge Familien oder Rückkehrwillige auf benachbarte 
Gemeinden ausweichen. Dies würde langfristig zu einer weiteren Überalterung der 
Bevölkerung und zu einer Schwächung der örtlichen Infrastruktur führen. 
Die Darstellung zusätzlicher Bauflächen im Flächennutzungsplan dient daher nicht der 
kurzfristigen Erhöhung der Einwohnerzahl, sondern der langfristigen Sicherung einer stabilen 
Bevölkerungsstruktur, der Erhaltung der Funktionsfähigkeit der Gemeinde sowie der Stärkung 
des ländlichen Raums. Sie schafft die planerische Voraussetzung, um bei entsprechender 
Nachfrage flexibel reagieren zu können und strukturpolitische Maßnahmen zur Stabilisierung 
und Entwicklung der Gemeinde umzusetzen. 
 
Insgesamt ist die Ausweisung weiterer Bauflächen vor dem Hintergrund der demographischen 
Entwicklung als vorsorgende und steuernde Maßnahme der kommunalen Planung zu 
bewerten. Sie trägt dazu bei, den Wohnraumbedarf verschiedener Bevölkerungsgruppen zu 
decken, die Attraktivität der Gemeinde Königsfeld als Wohnstandort zu sichern und einer 
prognostizierten negativen Bevölkerungsentwicklung aktiv entgegenzuwirken. 
 
Um eine geordnete städtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets sicherzustellen, sollen 
diese vorgesehenen Flächenentwicklungen im Rahmen der vorliegenden 7. Änderung des 
Flächennutzungsplanes abgestimmt werden. 
Die jeweiligen Flächen werden im Kapitel 2 einzeln betrachtet. 
 
 
1.2. Das Planaufstellungsverfahren 

 
Der Aufstellungsbeschluss für die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wurde am 
06.11.2025 gefasst. 
Die 7. Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Regelverfahren mit zweistufiger Beteili-
gung der Öffentlichkeit und der Fachbehörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ge-
mäß den §§ 4 Abs. 1 und 2 BauGB sowie den §§ 3 Abs. 1 und 2 BauGB durchgeführt. 
 
In der Gemeinderatssitzung am 06.11.2025 wurde der Vorentwurf des Flächennutzungspla-
nes gebilligt und beschlossen, die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB und zur gleichen Zeit die frühzeitige Beteiligung der Fachbehörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB sowie der Nachbargemeinden durchzu-
führen. Die Beteiligungsverfahren fanden im Zeitraum 02.02.2026 bis einschließlich 
09.03.2026 statt. 
 
Zu dem Entwurf der Flächennutzungsplanänderung in der Fassung vom 23.04.2026 wurden 
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 15.07.2026. bis 17.08.2026 beteiligt. 
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Die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB fand zeitlich parallel mit der Betei-
ligung der Fachbehörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange im Zeitraum vom 
15.07.2026 bis zum 17.08.2026 statt. 
 
In der Gemeinderatssitzung am ……………. wurden die im Rahmen der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung gemäß den §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellung-
nahmen abgewogen und der Feststellungsbeschluss gefasst. 
 
 
1.3. Übergeordnete Planungsvorgaben 

1.3.1 Landesentwicklungsprogramm (LEP) 

 
Aus dem Landesentwicklungsprogramm (LEP) treffen für die Gemeinde Königsfeld folgende 
Ziele (Z) und Grundsätze (G) zu:  
 
Grundlagen und Herausforderungen der räumlichen Entwicklung und Ordnung Bayerns 
(Z)  In allen Teilräumen sind gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen mit möglichst 

hoher Qualität zu schaffen oder zu erhalten. Die Stärken und Potenziale der Teilräume 
sind weiter zu entwickeln. Alle überörtlich raumbedeutsamen Planungen und Maßnah-
men haben zur Verwirklichung dieses Ziels beizutragen. 

 
(G)  Hierfür sollen insbesondere die Grundlagen für eine bedarfsgerechte Bereitstellung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen [….] geschaffen oder erhalten werden. 
 
(Z)  Die räumliche Entwicklung Bayerns in seiner Gesamtheit und in seinen Teilräumen ist 

nachhaltig zu gestalten. 
 
(G)  Bei der Inanspruchnahme von Flächen sollen Mehrfachnutzungen, die eine nachhal-

tige und sparsame Flächennutzung ermöglichen, verfolgt werden.  
 
(G)  Die räumliche Wettbewerbsfähigkeit Bayerns soll durch Schaffung bestmöglicher 

Standortqualitäten in wirtschaftlicher, ökologischer und sozialer Sicht in allen Teilräu-
men gestärkt werden. Dabei sollen im Wettbewerb um Unternehmen und Arbeitskräfte 
lagebedingte und wirtschaftsstrukturelle Defizite ausgeglichen, infrastrukturelle Nach-
teile abgebaut sowie vorhandene Stärken ausgebaut werden.  

 
Raumstruktur 
(G)  Die Verdichtungsräume und der ländliche Raum sollen sich unter Wahrung ihrer spe-

zifischen räumlichen Gegebenheiten ergänzen und gemeinsam im Rahmen ihrer je-
weiligen Entwicklungsmöglichkeiten zur ausgewogenen Entwicklung des ganzen Lan-
des beitragen. 

 
(G)  Der ländliche Raum soll so entwickelt und geordnet werden, dass er seine Funktion als 

eigenständiger Lebens- und Arbeitsraum nachhaltig sichern und weiter entwickeln 
kann, [….], er seine eigenständige, gewachsene Siedlungs-, Freiraum- und Wirt-
schaftsstruktur bewahren und weiterentwickeln kann [….]. 

 
Siedlungsstruktur 
(G)  Die Ausweisung von Bauflächen soll an einer nachhaltigen und bedarfsorientierten 

Siedlungsentwicklung unter besonderer Berücksichtigung des demographischen Wan-
dels und seiner Folgen, den Mobilitätsanforderungen, der Schonung der natürlichen 
Ressourcen und der Stärkung der zusammenhängenden Landschaftsräume ausge-
richtet werden. Flächen- und energiesparende Siedlungs- und Erschließungsformen 
sollen unter Berücksichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet wer-
den. 
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(Z) In den Siedlungsgebieten sind die vorhandenen Potenziale der Innenentwicklung vor-

rangig zu nutzen. Ausnahmen sind zulässig, wenn Potenziale der Innenentwicklung 
begründet nicht zur Verfügung stehen. 

 
(G) Eine Zersiedelung der Landschaft und eine ungegliederte, insbesondere bandartige 

Siedlungsstruktur sollen vermieden werden. 
 
(Z)  Neue Siedlungsflächen sind möglichst in Anbindung an geeignete Siedlungseinheiten 

auszuweisen. [….]. 
 
Wirtschaft 
(G)  Die Standortvoraussetzungen für die bayerische Wirtschaft, insbesondere für die leis-

tungsfähigen kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie für die Handwerks- 
und Dienstleistungsbetriebe, sollen erhalten und verbessert werden. 

 

1.3.2 Regionalplan und Raumstruktur 

 
Die Gemeinde Königsfeld liegt im Osten der Planungsregion „Oberfranken-West“ im Allgemei-
nen ländlichen Raum und ist als Raum mit besonderem Handlungsbedarf einzustufen. Königs-
feld selbst hat keine zentralörtliche Funktion, das nächste Oberzentrum ist Bamberg in ca. 20 
km Entfernung. 
 
Die allgemeinen raumordnerischen Ziele und Grundsätze der Region Oberfranken-West sind 
darauf ausgerichtet, die Region insgesamt und in ihren Teilräumen so zu entwickeln, dass ihre 
Eigenarten und Vorzüge erhalten und vorrangig zugunsten der Bevölkerung sowie der wirt-
schaftlichen Entwicklung der Region eingesetzt werden. Insbesondere sollen die natürlichen 
Ressourcen, die landschaftliche Schönheit und Vielfalt, das kulturelle Erbe, die Kenntnisse 
und Fähigkeiten der Bevölkerung und die Mittlerfunktion zwischen den angrenzenden Räumen 
verstärkt für die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsverhältnisse in der Region nutzbar ge-
macht werden. 
 
Naturräumlich liegt Königsfeld in der Naturraum-Haupteinheit D61 „Fränkische Alb“ und in der 
Naturraum-Einheit 080 „Nördliche Frankenalb“. 
 
Die Gemeinde Königsfeld liegt im Naturpark „Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst“. Alle 
Ortsteile der Gemeinde Königsfeld sind Exklaven im umgrenzenden Landschaftsschutzgebiet 
„Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst“. 
Westlich des Ortsteiles Poxdorf, am Rande des Gemeindegebietes, liegt ein Vorranggebiet für 
die Errichtung von Windanlagen, welches aber durch die Planung nicht berührt wird. 
Weitere Vorranggebiete oder Vorbehaltsflächen im Gemeindegebiet Königsfeld bestehen 
nicht. 
Für die Planungsbereiche gibt es von Seiten der Regionalplanung keine Vorgaben, die der 
Planungsabsicht entgegenstehen. 
 
Neben dem Hauptort Königsfeld gehören die Gemeindeteile Poxdorf, Huppendorf, Laibarös, 
Kotzendorf, Voitmannsdorf und Treunitz zum Gemeindegebiet. Das gesamte Gemeindegebiet 
umfasst eine Fläche von ca. 4.284 ha. 
 
Königsfeld ist gut an das überörtliche Verkehrsnetz angebunden. Die Staatsstraße 2281 ver-
bindet den südlichen Gemeindeteile von Westen nach Osten. Über die Kreisstraße BA 31 und 
die Staatsstraße St 2190 ist Königsfeld in Richtung Norden mit der Bundesautobahn A70 (ca. 
7,5 km) verbunden. sowie dem Oberzentrum Bamberg. Eine weitere wichtige Verbindung in-
nerhalb des Gemeindegebietes stellt die von Süd nach Nord verlaufende Kreisstraße BA 11 
dar. 
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Abb. 01: Ausschnitt aus der Raumstrukturkarte (o. M., Lage der Stadtgemeinde schwarz gestri-
chelt gekennzeichnet, Abgrenzung schematisch dargestellt, Quelle: Regionaler Planungsver-
band Oberfranken-West) 

 
 
1.4. Planungsrelevante Schutzgebiete und Hinweise 

Bei der Aufstellung der Bauleitplanung sind die vorhandenen planungsrelevanten Schutzge-
biete und Schutzgüter zu berücksichtigen, die Planungen beeinflussen können. Hierzu zählen 
insbesondere Bau- und Bodendenkmale, gesetzlich geschützte Biotope, Landschaftsschutz-
gebiete, Naturschutzgebiete, FFH- und Vogelschutzgebiete, Überschwemmungsgebiet/ Was-
serschutzgebiet/ wassersensible Bereiche und weitere fachrechtlich geschützte oder schutz-
würdige Bereiche.  
 
Bau- und Bodendenkmale 
Für den überwiegenden Teil der geplanten Flächennutzungsplanänderungen werden keine 
negativen Auswirkungen auf Bodendenkmäler erwartet. Dennoch ragt ein Bodendenkmal bei 
der FNP-Änderung Nr. 1.2 und 1.9 in Königsfeld in den Geltungsbereich herein. Im Bereich 
von Bodendenkmälern sowie in Bereichen, wo Bodendenkmäler zu vermuten sind, bedürfen 
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gemäß Art. 7.1 BayDSchG Bodeneingriffe aller Art einer denkmalrechtlichen Erlaubnis. Bei 
weiterführender verbindlicher Bauleitplanung ist dazu ein konkreter Hinweis aufzunehmen. 
Auch bei eventuell zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen diese gemäß Art. 8 Abs. 1 
- 2 DSchG der Meldepflicht an das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere 
Denkmalschutzbehörde. 
 
Schutzgebiete und Biotope 
Die Gemeinde Königsfeld liegt vollständig innerhalb des Naturparks „Fränkische Schweiz – 
Veldensteiner Forst“ (NP-00009). Zudem befindet sich das Gemeindegebiet im Landschafts-
schutzgebiet „Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst“ (LSG-00556.01), wobei die Ortsteile 
vom Geltungsbereich der Schutzzone explizit herausgenommen sind. In Teilbereichen der Flä-
chennutzungsplanänderung werden die Grenzen des Landschaftsschutzgebietes überschrit-
ten, so dass einige Teilbereiche innerhalb der Schutzzone liegen. In Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde sind entsprechende Ersatzflächen festgelegt, so dass die Grenzen 
des Landschaftsschutzgebiets angepasst werden können. (s. auch Kapitel 4.10 der Begrün-
dung). 
In einem Landschaftsschutzgebiet (LSG) sind ausgewiesene Bauflächen grundsätzlich nicht 
ausgeschlossen, unterliegen aber besonderen rechtlichen Einschränkungen. Maßgeblich sind 
vor allem das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), das jeweilige Landesnaturschutzrecht 
sowie die LSG-Verordnung. Wesentliche Ziel des Landschaftsschutzes ist der Erhalt des 
Landschaftsbildes, der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und der Erho-
lungsfunktion der Landschaft. 
 
Innerhalb des Gemeindegebietes von Königsfeld existieren keine Natura 2000 Gebiete wie 
FFH-Gebiete (Flora-Fauna-Habitat-Gebiet) oder SPA-Gebiete (Special Protection Area-Ge-
biet). 
 
Mehrere amtlich kartierte Biotope erstrecken sich ganz oder teilweise in die Geltungsbereiche 
der Planung hinein. Dadurch sind in verschiedenen Ortsteilen unterschiedliche, naturschutz-
fachlich bedeutsame Biotoptypen betroffen. Insbesondere handelt es sich um Biotope in den 
Änderungsbereich mit den Ordnungsnummern 1.2, 1.3, 2.4, 4.3, 5.3 und 6.1. 
Die einzelnen Biotoptypen werden daher im Kapitel 2 unter der jeweiligen Ordnungsnummer 
detailliert beschrieben. 
 
Überschwemmungsgebiet/Wasserschutzgebiet/wassersensible Bereiche 
In und an den Änderungsbereichen sind keine festgesetzten oder vorläufig gesicherten 
Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete, Vorrang- oder Vorbehaltsflächen für die 
öffentliche Trinkwasserversorgung betroffen. Im Gemeindegebiet fließen sowohl die 
Oberflächengewässer der Wiesent, ein Gewässer erster Ordnung (I. Ordnung) als auch der 
Aufseß, ein Gewässer dritter Ordnung (III. Ordnung). Für diese Gewässer sind keine 
Überschwemmungsgebiete festgesetzt oder Hochwassergefahrenflächen bekannt. Allerdings 
sind teilweise für einige Änderungsflächen, die in der Nähe oder am Rand des Gewässers 
liegen, wassersensible Bereiche betroffen. Diese Gebiete sind durch den Einfluss von Wasser 
geprägt und kennzeichnen den natürlichen Einflussbereich des Wassers, in dem es zu 
Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. Nutzungen können hier 
beeinträchtigt werden durch über die Ufer tretende Flüsse und Bäche, zeitweise hohen 
Wasserabfluss in sonst trockenen Tälern oder zeitweise hoch anstehendes Grundwasser. Im 
Unterschied zu amtlich festgesetzten oder für die Festsetzung vorgesehenen 
Überschwemmungsgebieten kann bei diesen Flächen nicht angegeben werden, wie 
wahrscheinlich Überschwemmungen sind. Die Flächen können je nach örtlicher Situation ein 
häufiges oder auch ein extremes Hochwasserereignis abdecken. An kleineren Gewässern, an 
denen keine Überschwemmungsgebiete oder Hochwassergefahrenflächen vorliegen, kann 
die Darstellung der wassersensiblen Bereiche Hinweise auf mögliche Überschwemmungen 
und hohe Grundwasserstände geben und somit zu Abschätzung der Hochwassergefahr 
herangezogen werden. Außerdem wird auf die Gefahren und Regelungen von einer 
Überflutung durch „wild“ abfließendes Oberflächenwasser infolge Starkregenereignisse (vgl. 
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§37 WHG) hingewiesen. Die Wasserwirtschaft verweist explizit auf die Hinweiskarte 
Oberflächenabfluss und Sturzflut, die unter https://www.lfu.bayern.de/was-
ser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm einzusehen ist. Zur angemessenen 
Berücksichtigung von Sturzflutgefahren in der Bauleitplanung ist die Arbeitshilfe „Hochwasser- 
und Starkregenrisiken in der Bauleitplanung“ 
[https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe_kommu-
nen_hochwasser-starkregenrisiken_bauleitplanung_ba.pdf] zu beachten. 
Der Fachbereich Wasserrecht des Landratsamtes Bamberg weist darauf hin, dass es für die 
rechtskräftige Aufstellung eines Bebauungsplans, insbesondere bei Flächen, die in der Nähe 
von Gewässern liegen oder sich im sogenannten wassersensiblen Bereich befinden, ohne 
Abwägungsfehler der Zusammenstellung des erforderlichen Abwägungsmaterials bedarf. 
Dieses Abwägungsmaterial beinhaltet auch Berechnungen/Pläne für die hydraulische 
Verhältnisse bei einem maßgebenden hundertjährlichem Hochwasserereignis HQ100. Es 
kann nur dann darauf verzichtet werden, wenn das Wasserwirtschaftsamt Kronach aufgrund 
eigener vorhandener Daten oder Erkenntnisse fachlich bestätigen kann, dass der HQ100-
Bereich bei dem jeweiligen Vorhaben nicht betroffen ist. Im Fall, dass ein Vorhaben vom 
ermittelten Überschwemmungsgebiet HQ100 betroffen ist, gilt hierfür § 77 
Wasserhaushaltsgesetzt (WHG). Nach § 77 Abs. 1 Satz 1 WHG sind 
Überschwemmungsgebiete im Sinne des § 76 in ihrer Funktion als Rückhalteflächen zu 
erhalten. Werden Grundstücke aufgefüllt oder bebaut, verstoßen sie gegen dieses sog. 
„Erhaltungsgebot“. 
Die rechtlichen Anforderungen für Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten 
nach § 78b WHG sind zu berücksichtigen. 
Zusätzlich weist der Fachbereich Wasserrecht des Landratsamtes Bamberg darauf hin, dass 
nach Artikel 20 Abs. 1 Satz 1 Bayerisches Wassergesetzt (BayWG) Anlagen im 60 Meter-
Bereich eines Gewässers I. oder II. Ordnung nur mit Genehmigung der 
Kreisverwaltungsbehörde errichtet werden dürfen. Nach der Verordnung der Regierung von 
Oberfranken vom 05.10.1989 gilt die Genehmigungspflicht nach Art. 20 BayWG auch für die 
Aufseß in diesem Bereich. Dementsprechend besteht dort grundsätzlich eine 
Genehmigungspflicht für Anlagen. 
Das Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kronach merkt an, dass der Schutz künftiger baulicher 
Anlagen gegen potenziell vorhandene hohe Grundwasserstände und/oder drückendes 
Grundwasser dem jeweiligen Bauherrn obliegt. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert vor 
Baubeginn ein Baugrundgutachten in Auftrag zu geben. 
Weiterhin verweist das WWA darauf, dass im Bereich der Aufseß, einem Gewässer III. 
Ordnung, eine Genehmigungspflicht nach § 36 WHG i.V. m. Art. 20 Abs. 2 BayWG besteht. 
Dem WWA liegen keine Berechnungen oder Hochwasseraufzeichnungen der 
Überschwemmungsgebiete für die Gewässer im Planungsgebiet vor, demnach kann eine 
Gefahr von Überflutungen nicht ausgeschlossen werden. 
 
Altlasten 
Laut dem Fachbereich Bodenschutz des Landratsamtes Bamberg sind die von der Planung 
betroffenen Grundstücke im Altlasten-, Bodenschutz- und Dateninformationssystemen nicht 
erfasst. Werden bei Erschließungs- oder Baumaßnahmen Anzeichen gefunden, die auf einen 
Altlastverdacht (Verdacht auf Altlasten, schädliche Bodenveränderungen, Grundwasser-ver-
unreinigungen) schließen lassen, ist die Bodenschutzbehörde beim Landratsamt Bamberg un-
verzüglich zu informieren. Dabei verweist die Wasserwirtschaft auf den „Mustererlass zur Be-
rücksichtigung von Flächen mit Bodenbelastungen, insbesondere Altlasten, bei der Bauleitpla-
nung und im Baugenehmigungsverfahren“ der ARGEBAU, der mit StMIS vom 18.04.02, Az. 
IIB5-4611.110-007/91 in Bayern verbindlich eingeführt wurde. Weiterhin wäre bei Altlastenver-
dacht die Einbindung eines privaten Sachverständigen nach § 18 BBodSchG angezeigt 
 
Bauverbots- und Baubeschränkungszone 
Teilweise liegen die Änderungsbereiche außerhalb von Ortsdurchfahrten und an oder in der 
Bauverbots- und Baubeschränkungszone von Kreisstraßen/Staatsstraßen/Bundesstraßen. 
Gemäß Art. 23 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG bzw. § 9 Abs 1 Satz 1 FStrG besteht bei 

https://www.lfu.bayern.de/was-ser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm
https://www.lfu.bayern.de/was-ser/starkregen_und_sturzfluten/hinweiskarte/index.htm
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Kreisstraßen/Staatsstraßen/Bundesstraßen für bauliche Anlagen bis 15 m/20 m Abstand vom 
äußeren Rand der Fahrbahndecke ein Bauverbot und gemäß Art. 24 Abs. 1 Satz 1 BayStrWG 
bzw. § 9 Abs. 2 Satz 1 FStrG in einem Abstand bis 30 m/40 m eine Baubeschränkung.  
 
 
1.5. Hinweise zur Ver- und Entsorgung 

Bundesstraße 22 und Staatsstraße 2281 
Das Staatliche Bauamt Bamberg weist darauf hin, dass die Verkehrserschließung 
ausschließlich über die bereits vorhandenen Ortsstraßen zu erfolgen hat. Es dürfen keine 
direkten Zufahrten zur Bundesstraße und Staatsstraße angelegt werden. 
Darüber hinaus ist durch geeignete Maßnahmen bzw. eine entsprechende Ausrichtung 
sicherzustellen, dass von Solarkollektoren, Photovoltaikanlagen sowie der Beleuchtung von 
Außen- und Betriebsflächen keine Blendwirkungen auf Verkehrsteilnehmer der Bundes- oder 
Staatsstraße ausgehen. Zur Vermeidung möglicher Beeinträchtigungen sind 
erforderlichenfalls geeignete Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise Blendschutzzäune oder 
Bepflanzungen entlang des Grundstücks, vorzusehen. Oberflächenwasser und Abwässer 
dürfen weder der Fahrbahnoberfläche noch dem Straßenkörper der Bundes- oder 
Staatsstraße zugeleitet werden. Soweit erforderlich, sind auf dem Baugrundstück zusätzliche 
Entwässerungseinrichtungen vorzusehen. Zudem darf das von der Bundes- oder Staatsstraße 
breitflächig über Bankette und Straßenböschungen abfließende Oberflächenwasser sowie das 
aus dem Straßenkörper über unterirdische Sickeranlagen gesammelte oder breitflächig 
austretende Sickerwasser durch bauliche Anlagen oder Auffüllungen entlang der 
Grundstücksgrenzen nicht aufgestaut werden. Eine Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit 
der Straßenentwässerung ist auszuschließen. 
 
Wasserversorgung 
Das Wasserwirtschaftsamt Kronach weist darauf hin, dass die gesamte Benutzungsanlage der 
Poxdorfer Gruppe auf die Juragruppe als Rechtsnachfolger übertragen wird. 
Dementsprechend werden die 7 Gemeindeteile künftig von der Juragruppe versorgt. 
 
Abwasserentsorgung 
Mit Ausnahme des Gemeindeteils Königsfeld, der überwiegend im Mischsystem entwässert 
wird, erfolgt die Abwasserentsorgung in den übrigen Gemeindeteilen im Trennsystem mit 
zentraler entsorgt. Das Wasserwirtschaftsamt Kronach weist darauf hin, dass die 
Entwässerung neuer Bauflächen entsprechend den wasserwirtschaftlichen Grundsätzen des 
§ 55 Abs. 2 WHG grundsätzlich im Trennsystem zu erfolgen hat. Entsprechend ist ein 
naturnaher Umgang mit Niederschlagswasser durch geeignete Maßnahmen der 
Regenwasserbewirtschaftung anzustreben. Eine möglichst geringe Flächenversiegelung 
sowie die Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbefestigungen leisten hierzu einen 
wesentlichen Beitrag. Niederschlagswasser soll vorrangig ortsnah versickert werden, sofern 
die Voraussetzungen dies zulassen. Dafür sind ausreichende Kenntnisse über die 
Baugrundverhältnisse erforderlich. Ist eine Versickerung nicht möglich, ist eine 
ordnungsgemäße und gesicherte Ableitung des gesammelten Niederschlagswassers 
sicherzustellen. Werden die Grenzen der erlaubnisfreien Niederschlagswassereinleitung 
gemäß NWFreiV in Verbindung mit TRENGW bzw. TRENOG überschritten, ist beim 
Landratsamt Bamberg eine wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens sind die erforderlichen Nachweise zu den qualitativen und 
quantitativen Behandlungsmaßnahmen entsprechend der Schutzbedürftigkeit des betroffenen 
Gewässers vorzulegen. 
Da sich das Gemeindegebiet innerhalb eines wasserwirtschaftlich sensiblen Karstgebietes 
befindet, sind insbesondere bei der Versickerung von Niederschlagswasser erhöhte 
Anforderungen an den qualitativen Gewässerschutz zu stellen. Hierbei ist insbesondere die 
Immissionsbetrachtung gemäß Nr. 5.2.2 des LfU-Merkblatts 4.4/22 zu berücksichtigen. Vor 
allem bei stärker belastetem Niederschlagswasser aus gewerblich genutzten Flächen ist eine 
ausreichende und geeignete Vorbehandlung sicherzustellen. 
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Die bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnisse für die Einleitung von Niederschlagswasser 
aus den Gemeindeteilen Königsfeld, Poxdorf, Huppendorf, Laibarös, Kotzendorf, 
Voitmannsdorf und Treunitz laufen aus. Die entsprechenden Einleitungen sind daher neu zu 
beantragen und unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 
überprüfen. 
Laut dem Fachbereich Wasserrecht des Landratsamtes Bamberg ist die wasserrechtliche 
Erlaubnis für eine Mischwasserentlastung sowie für die der Kläranlage Königsfeld 
ausgelaufen. Dementsprechend ist die Abwasserentsorgung bis zu der Vorlage einer 
Sanierungsbescheinigung und ggf. der Umsetzung der daraus ergebenden notwendigen 
Maßnahmen nicht gesichert. Dies hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplanes ist allerdings bei den nachfolgenden Bauleitplanungen zu 
berücksichtigen.  
 
110-kV-Freileitung 
Im Geltungsbereich befindet sich eine 110-kV-Freileitung der Bayernwerk Netz GmbH mit 
einer Leitungsschutzzone von 27,50m. Die Baubeschränkungszone des Mastbereiches 19-20 
beträgt 21,00 m und die Baubeschränkungszone des Mastbereiches 20-21 beträgt 19,00 m 
beiderseits der Leitungsachse. 
Die Bebaubarkeit unter Hochspannungsleitungen ist nach DIN EN 50341-1 und DIN-VDE 
0105-100 geregelt. Bei 110-kV-Leitungen sind unterschiedliche Mindestabstände zu den 
Leiterseilen einzuhalten. Bei der Ermittlung der Abstände ist unter der Leitung der größte 
Durchhang und seitlich der Leitung das größtmögliche Ausschwingen der Leiterseile bei Wind 
anzunehmen. Dementsprechend ist innerhalb der Baubeschränkungszone nur eine 
eingeschränkte Bebauung möglich ist. 
Im Schutzbereich der Freileitungen sind bei allen Bau- und Bepflanzungsmaßnahmen die, 
gemäß einschlägiger Vorschriften in der jeweils gültigen Fassung, erforderlichen Mindest-
abstände zu den Leiterseilen zu berücksichtigen. 
 
Geothermie  
Das Wasserwirtschaftsamt Kronach merkt an, dass bei beabsichtigter Deckung des 
Wärmebedarfs durch geothermische Anlagen im Rahmen eines Gebäudeneubaus die 
einschlägigen wasserrechtlichen Anzeige- und Genehmigungspflichten zu beachten sind. In 
diesem Zusammenhang wird eine frühzeitige Abstimmung mit den zuständigen Behörden 
(Wasserwirtschaftsamt Kronach sowie dem LRA Bamberg) hingewiesen. 
 
 
1.6. Entwicklung der Einwohnerzahl der Gemeinde Königsfeld 

 

31.12.2013 31.12.2015 31.12.2017 31.12.2019 31.12.2021 31.12.2024 

1.335 1.307 1.281 1.273 1.278 1.294 

Quelle: Homepage der Gemeinde Königsfeld (Zugriff: 12.11.2025) 

 
Die aktuelle Einwohnerzahl in der Gemeinde Königsfeld beträgt derzeit (Stand 31.12.2024) 
1.294 Einwohner. Die Einwohnerzahl der Gemeinde Königsfeld ist nach einem 
Bevölkerungshöchststand mit ca. 1.770 Einwohnern (31.12.1950) und einem Rückgang auf 
ca. 1.430 Einwohnern (31.12.1970) und einem geringfügigen Auf und Ab in den Folgejahren 
seit ca. 10 Jahren relativ konstant und hat sich bei etwa 1.290 Einwohnern eingependelt. Für 
die Gemeinde Königsfeld ist auf Grundlage der regionalen demographie-statistischen 
Entwicklungen in Oberfranken mittelfristig von einer weitgehend stabil bis leicht rückläufigen 
Bevölkerungsentwicklung auszugehen. Modellhafte Berechnungen zeigen bis zum Jahr 2035 
einen Rückgang von etwa 3–4 %. Parallel hierzu ist mit einer weiteren Alterung der 
Bevölkerung zu rechnen. Eine relevante Zunahme der Einwohnerzahl hängt vor allem von 
Umsetzung besonderer strukturpolitischer Maßnahmen der Gemeinde ab. 
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1.7.  Bedarf und Zielsetzung der Planung 

Die Gemeinde Königsfeld verfolgt das Ziel, ihre Entwicklung als attraktiver Wohn-, Arbeits- und 
Lebensstandort langfristig zu sichern und gleichzeitig eine geordnete städtebauliche 
Entwicklung in allen Ortsteilen zu gewährleisten. Dabei wird dem Grundsatz der 
Innenentwicklung vor Außenentwicklung Rechnung getragen. Die Gemeinde erfasst und 
dokumentiert bestehende Baulücken sowie Leerstände und bemüht sich, diese Potenziale 
durch Beratung, Vermittlung und die Förderung von Nachverdichtungsmaßnahmen zu 
aktivieren. Die Möglichkeiten der Gemeinde sind hierbei jedoch begrenzt, da sich ein Großteil 
der potenziell verfügbaren Flächen in privatem Eigentum befindet und deren Entwicklung 
maßgeblich von der Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer abhängt. 
Darüber hinaus werden innerörtliche Bauflächen häufig für nachfolgende Generationen 
innerhalb der Familien vorgehalten. Diese sogenannten „Enkelgrundstücke“ verbleiben 
bewusst im Familieneigentum und stehen dem allgemeinen Grundstücksmarkt nicht zur 
Verfügung. Die tatsächlich verfügbaren Innenentwicklungspotenziale fallen daher geringer 
aus, als dies bei einer rein flächenbezogenen Betrachtung erscheint. 
Ein Bedarf an zusätzlichen Bauflächen wird durch wiederkehrende Anfragen bei der 
Gemeindeverwaltung deutlich. Diese stammen sowohl von ortsansässigen Familien als auch 
von Interessenten aus dem näheren Umfeld. Insbesondere junge Familien äußern den 
Wunsch nach zeitnah verfügbaren Wohn- und Baugrundstücken innerhalb der Ortsteile. Die 
Gemeinde sieht daher die Notwendigkeit, ergänzende Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen, 
um die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung zu decken und die zukünftige Entwicklung der 
Ortsteile zu sichern. 
Wie bereits dargestellt, sind die Einwohnerzahlen der Gemeinde Königsfeld seit vielen Jahren 
weitgehend stabil. Die Bevölkerungszahl bewegt sich seit etwa einem Jahrzehnt auf einem 
konstanten Niveau von rund 1.290 Einwohnern. Diese Entwicklung verdeutlicht die anhaltende 
Attraktivität der Gemeinde als Wohnstandort im ländlichen Raum. Gleichzeitig ist zu 
berücksichtigen, dass die zukünftige Entwicklung des Wohnflächenbedarfs nicht allein anhand 
der Bevölkerungszahlen beurteilt werden kann. Die fortschreitende Alterung der Bevölkerung 
führt zu einem steigenden Bedarf an kleineren, barrierearmen und barrierefreien Wohnformen. 
Hinzu kommt der gesellschaftliche Wandel mit einer zunehmenden Zahl von Ein- und Zwei-
Personen-Haushalten. Hierdurch kann auch bei gleichbleibender oder leicht rückläufiger 
Einwohnerzahl zusätzlicher Wohnflächenbedarf entstehen. 
Die Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile sollte daher nicht ausschließlich anhand 
statistischer Bevölkerungsdaten bewertet werden. Gerade in kleineren Gemeinden des 
ländlichen Raums besitzen statistische Schwankungen aufgrund der vergleichsweisen 
geringen Einwohnerzahlen nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Zudem verlassen junge 
Menschen und Familien oftmals die Gemeinde, wenn keine geeigneten Wohn- oder 
Bauflächen zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung zusätzlicher Bauflächen stellt daher ein 
wesentliches Instrument dar, um Abwanderungstendenzen entgegenzuwirken, die 
Wohnbedürfnisse unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu sichern, neue Einwohner zu 
gewinnen und die demographische Entwicklung positiv zu beeinflussen. 
Vor diesem Hintergrund sieht die Gemeinde die Darstellung zusätzlicher gemischter 
Bauflächen, gewerblicher Bauflächen sowie von Flächen für den Gemeinbedarf in einem 
bedarfsgerechten Umfang vor. Die geplanten gemischten Bauflächen dienen dabei nicht 
ausschließlich dem Wohnen, sondern ermöglichen zugleich die Ansiedlung kleiner 
gewerblicher Betriebe, Dienstleistungsunternehmen sowie die Erweiterung bestehender 
Betriebe. Hierdurch wird eine funktionale Durchmischung gefördert, die kurze Wege ermöglicht 
und die örtliche Wirtschaftsstruktur stärkt. Gleichzeitig werden Entwicklungsmöglichkeiten für 
kleinteilige, nicht wesentlich störende Betriebe geschaffen, insbesondere im Bereich land-, 
forstwirtschaftlicher und gärtnerischer Dienstleistungen. Dies umfasst auch landwirtschaftliche 
Betriebe, die ihre Tätigkeit teilweise nur noch im Nebenerwerb ausüben und deren bisher 
landwirtschaftlich dargestellte Flächen künftig als gemischte Bauflächen entwickelt werden 
sollen. Die gemischten Bauflächen schaffen damit flexible Entwicklungsmöglichkeiten für 
wohnverträgliche gewerbliche und landwirtschaftliche Nutzungen und tragen zu einer 
nachhaltigen und lebendigen Gebietsstruktur bei. 
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Im Ortsteil Königsfeld werden insgesamt 3,33 ha gemischte Bauflächen neu dargestellt. Diese 
Flächenreserve dient einer schrittweisen und maßvollen Ortsentwicklung. Ziel ist es, den 
dörflichen Charakter des Hauptortes zu bewahren und gleichzeitig eine geordnete bauliche 
Entwicklung zu ermöglichen. Teilbereiche tragen zudem zu einer städtebaulich sinnvollen 
Ortsrandgestaltung bei. Die Flächen sind insbesondere für ortsansässige Familien und deren 
Nachkommen vorgesehen. Ergänzend werden 2,78 ha gewerbliche Bauflächen ausgewiesen, 
die der Ansiedlung und Erweiterung kleiner Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe dienen. 
Darüber hinaus werden 0,44 ha Flächen für den Gemeinbedarf dargestellt, um die 
bedarfsgerechte Erweiterung der Kindertagesstätte zu ermöglichen. 
Im Ortsteil Poxdorf werden 1,83 ha Bauflächen neu dargestellt. Für den Ortsteil Voitmannsdorf 
sind zusätzliche Bauflächen in einem Umfang von etwa 0,21 ha vorgesehen. Im Ortsteil 
Huppendorf werden insgesamt 0,78 ha neue Bauflächen dargestellt, bestehend aus rund 0,39 
ha gemischter Baufläche und 0,39 ha gewerblicher Baufläche. Im Ortsteil Laibrös werden 0,90 
ha gemischte Bauflächen neu dargestellt, im Ortsteil Kotzendorf weitere 0,51 ha. Die 
vorgesehenen Bauflächen dienen vorrangig der Deckung des örtlichen Bedarfs und sollen 
insbesondere ortsansässigen Familien sowie deren Kindern Entwicklungsmöglichkeiten 
innerhalb der jeweiligen Ortsteile eröffnen. 
Insgesamt sind die vorgesehenen Neudarstellungen hinsichtlich des Umfangs und der 
Verteilung angemessen und städtebaulich begründet. Teilweise dienen sie der 
Bestandsanpassung sowie der städtebaulichen Abrundung bestehender Siedlungsstrukturen. 
Die vorhandenen Innenentwicklungspotenziale wurden geprüft und bei der Planung 
berücksichtigt. Den Belangen eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird 
Rechnung getragen. Die dargestellten Bauflächen schaffen die planerischen 
Voraussetzungen für eine bedarfsgerechte und verträgliche Siedlungsentwicklung, stärken die 
Funktionsfähigkeit der Ortsteile und leisten einen Beitrag zur langfristigen Stabilisierung der 
Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur der Gemeinde Königsfeld. Mit der Ausweisung der 
gemischten Bauflächen verfolgt die Gemeinde insbesondere das Ziel, den nachfolgenden 
Generationen eine Perspektive im Ort zu bieten und die nachhaltige Entwicklung der Ortsteile 
zu sichern. 
 
 
1.8. Hinweise zur Karten- bzw. Plangrundlage 

Die Änderungen, die im Rahmen der 7. Flächennutzungsplanänderung der Gemeinde Königs-
feld vorgenommen werden, wurden in einem Planungsdokument auf insgesamt 7 Teilplänen 
dargestellt. Die Ortsteile wurden in folgende Ordnungsnummern von 1 bis 7 eingeteilt: „1. Kö-
nigsfeld“, „2. Poxdorf“, „3. Huppendorf“, „4. Laibarös“ „5. Kotzendorf“, „6. Voitmannsdorf“ und 
„7. Treunitz“. Die Änderungen wurden durchlaufend nummeriert. Auf diese Nummerierung der 
Änderungen bezieht sich auch die Begründung. 
 
Prinzipiell bezieht sich die 7.Flächennutzungsplanänderung nur auf Änderungen von Flächen 
im Siedlungsbereich. 
Als Grundlage für die Erstellung der Planzeichnung diente der wirksame Flächennutzungsplan 
aus dem Jahr 2007 (3. Änderung). Die nachfolgenden Änderungen (4. bis 6. FNP-Änderung) 
wurden in die Planzeichnung übernommen. Zur besseren Lesbarkeit und eindeutigen Darstel-
lung sind die aktuell geänderten Bereiche dieser FNP-Änderung in den Planausschnitten farb-
lich hervorgehoben. Alles andere ist grau hinterlegt.  
Darüber hinaus wurde in den Planausschnitten der einzelnen Ortsteile die aktuelle Digitale 
Flurkarte (Stand: Dezember 2025) nachrichtlich übernommen. Ebenso wurden die Boden-
denkmäler, die Grenzen der Ortsdurchfahrten (OD-Grenzen) sowie die kartierten Biotope ak-
tualisiert. Alle übrigen Darstellungen, insbesondere zu Schutzgebieten, Naturdenkmal etc. ent-
sprechen dem Stand des Flächennutzungsplans von 2007. 
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2. Inhalt der Änderungen und Ergänzungen des Flächennutzungsplanes 

Für einzelne Gemeindeteile wurden mittlerweile einige Bauleitplanverfahren durchgeführt. Da-
her wird an diesen Stellen in der 7. Flächennutzungsplanänderung der Flächennutzungs- und 
Landschaftsplan aktualisiert. Alle übrigen Änderungen sind durch konkrete Vorstellungen der 
Gemeinde bei der künftigen Baulandentwicklung veranlasst. Dadurch werden kleinere Neu-
ausweisungen in einigen Gemeindeteilen vorgenommen.  
 
Im Folgenden werden die insgesamt 40 verschiedenen beabsichtigten Aktualisierungen und 
Änderungen in den einzelnen Gemeindeteilen dargestellt; dabei sind die Planänderungen 
nummeriert, so dass zeichnerische Darstellung und Flächenbilanzierung leicht miteinander 
abgeglichen werden können.  
 
 
2.1. Königsfeld 

Der Hauptort Königsfeld liegt zentral im Gemeindegebiet in den Hochflächen des fränkischen 
Jura. 
Im Hauptort Königsfeld sind verschiedene Einrichtungen der Grundversorgung vorhanden 
(Bäckerei/-Café, Allgemeinärzte in Gemeinschaftspraxis, Kinderbetreuung, Grundschule, 
Gaststätte). Zusätzlich hat Königsfeld noch eine Bücherei. Weitere Einrichtungen sind entwe-
der in Ortsteilen im Gemeindegebiet oder in den naheliegenden Kleinstädten Scheßlitz bzw. 
Hollfeld vorhanden. 
In den einzelnen Ortsteilen verfügt die Gemeinde Königsfeld weiterhin über freiwillige Feuer-
wehren.  
 

Nr. 
 

Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Königsfeld 

Fläche 
in m² 

Bestehende 
FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

1.1 Westl. Ortsrand, 
neben Schule und 
Kindergarten 

Teilflächen: 
214, 217, 
218 

4.416 Grünfläche 
öffentlich 

Fläche für 
Gemeinbedarf 
(Kindergarten) 

1.2 Südwestl. Orts-
rand 

Ganz: 
1080/4, 
1080/5 

2.149 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand und Planung) 

1.3 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
244 

1.492 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

1.4 Südl. Ortsrand Teilfläche: 
138 

1.935 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

1.5 Südl. Ortsrand Teilflächen: 
169, 169/1 

3.603 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

1.6-1 Nördl. Ortsbe-
reich, zw. Kr BA 
11 und gepl. Ge-
werbefläche 

Teilflächen: 
260, 401, 
406, 408, 
409 

19.503 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

1.6-2 Nördl. Ortsbe-
reich, zw. Kr BA 
11 / gepl. Ge-
mischte Baufläche 
und best. Gewer-
befläche 

Teilflächen: 
260, 401, 
401/1, 406, 
408, 409 

27.803 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gewerbliche Baufläche 
(Planung) 
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1.7 Nördl. Ortsrand Teilfläche: 
248 

678 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

1.8 Südöstl. Ortsrand Ganz: 178, 
178/2 

3.221 Gewerbliche 
Baufläche 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

1.9 Südwestl. Orts-
rand 

Teilfläche 
1076 

676 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche  
(Planung) 

 
In Königsfeld sind neun Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von insge-
samt 65.476 m² geplant. 
Es werden 33.257 m² Gemischte Baufläche neu dargestellt. Die Gewerbliche Baufläche ver-
größert sich um 27.803 m², die Fläche für Gemeinbedarf (Kindergarten) um 4.416 m² 
 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans in Königsfeld werden Bauflächen in einem Um-
fang von 57.839 m² neu entwickelt. Ergänzend dazu wird für weitere 7.637 m² eine Nutzung 
im Bestand angepasst. 
 
 
Zu 1.1  Fläche für Gemeinbedarf (Bestand + Planung) 
Die Fläche am westl. Ortsrand wird als Fläche für Gemeinbedarf entwickelt, damit eine Erwei-
terung für die Kindertagesstätte St. Jakobus oder einer kommunalen Einrichtung ermöglicht 
werden kann. Der östliche Teil der jetzigen Fläche (1.1) wird schon jetzt als Sportplatz für die 
Grundschule Königsfeld verwendet und spiegelt den derzeitigen Bestand (Schulsportplatz) 
dar. Die westliche gelegene Erweiterungsfläche befindet sich auf einer landwirtschaftlichen 
Fläche. Lt. Bayernatlas liegt die Fläche aufgrund der Nähe zum Bach (Aufseß) teilweise inner-
halb des wassersensiblen Bereiches. Aufgrund der topografischen Gegebenheiten ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Überschwemmung als sehr gering einzustufen.  
In der verbindlichen Bauleitplanung oder im Bauantragsverfahren ist zu prüfen, welche Aus-
wirkungen bzw. Auflagen die Fläche aufgrund der Nähe zur Aufseß unterliegen. 
Hinsichtlich der bestehenden Grünstrukturen verfügt das Gebiet bereits über eine ausgeprägte 
Randbegrünung. Aufgrund der damit verbundenen erhöhten Schutzwürdigkeit sind diese 
Grünstrukturen möglichst zu erhalten. Sie werden im Flächennutzungsplan als Bestand dar-
gestellt. Bei Bebauungsplanverfahren sind die Grünstrukturen zu berücksichtigen. 
 
 
Zu 1.2 Gemischte Baufläche (Bestand+ Planung) 
Die südwestlich gelegene Fläche 1.2 soll als gemischte Baufläche entwickelt werden. Im nörd-
lichen Teil befindet sich das bestehende Schützenhaus der Gemeinde Königsfeld. Die südlich 
angrenzende Fläche (Fl.-Nr. 1080) ist für eine mögliche Erweiterung in diesem Bereich vorge-
sehen.  
Die geplante gemischte Baufläche berührt das Bodendenkmal D-4-6032-0240. Dieses Boden-
denkmal umfasst Siedlungsreste aus dem Neolithikum, der Urnenfelderzeit, der Hallstatt- und 
der Frühlatènezeit sowie eine mutmaßliche Wüstung vermutlich des Mittelalters und vermut-
lich eine Freilandstation des Mesolithikums. 
Zudem liegt innerhalb der Fläche 1.2 das Biotop Nr. 6032-0145-001. Dabei handelt es sich um 
Feldgehölze und Gebüsche am südlichen Ortsrand von Königsfeld. 
 
 
Zu 1.3 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die nördlich von Königsfeld gelegene Fläche 1.3 wird im Flächennutzungsplan von einer bis-
lang als landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellten Fläche in eine gemischte Baufläche über-
führt. Sie grenzt unmittelbar an den Lindenweg und erstreckt sich bis auf die Höhe der südlich 
des Lindenwegs vorgesehenen Wohnbauflächen. Dadurch entsteht künftig ein städtebaulich 
sinnvoller, geschlossener Ortrand. 
In den nördlichen Bereich der gemischten Baufläche ragt das Biotop „Hecken und Feldgehölze 
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an der Rehleite nördlich von Königsfeld“ (Nr. 6032-0144-004) hinein. Durch geeignete Fest-
setzungen in der verbindlichen Bauleitplanung beziehungsweise durch Auflagen im Bauge-
nehmigungsverfahren kann der Schutz des Biotops sichergestellt werden. Sollte es dennoch 
zu Beeinträchtigungen oder Verlusten kommen, sind gemäß der Eingriffsregelung im Bauleit-
planverfahren entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorzusehen.  
 
 
Zu 1.4  Gemischte Baufläche (Planung) 
Die südlich von Königsfeld gelegene Fläche 1.4 befindet sich östlich des Friedhofes. Die FNP-
Änderung sieht vor, die bislang als landwirtschaftlich dargestellte Fläche in eine gemischte 
Baufläche umzuwandeln. Bereits im damaligen Verfahren sah die Gemeinde auf dieser Fläche 
eine bauliche Entwicklung vor, was durch entsprechende Pfeileintragungen im rechtswirksa-
men Flächennutzungsplan dokumentiert ist. Die Änderung befindet sich südlich auf dem An-
wesen des Gasthofes Thein, das die Gemeinde erworben hat. Durch die Kombination des 
bestehenden Anwesens mit der neu ausgewiesenen gemischten Baufläche möchte die Ge-
meinde ihren Handlungsspielraum für zukünftige gemeindliche Entwicklung auf diesem Areal 
erweitern. Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, 
dass Friedhöfe als Immissionsorte gelten. Der maßgebliche Beurteilungspegel gemäß DIN 
18005 Beiblatt 1:2023-07 beträgt tagsüber und nachts jeweils 55 dB(A). Vor diesem Hinter-
grund ist der mögliche Nutzungsumfang der geplanten Flächen 1.4 entsprechend zu bewerten. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist darauf hin, dass die katholische Pfarrkir-
che mitsamt den umliegenden Bauten (Kapelle, Altes Pfarrhaus, Neues Pfarrhaus) und der 
Wehrmauer als Einzeldenkmal in die Denkmalliste eingetragen ist: 
D-4-71-151-5 die Katholische Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere und Katharina und  
D-4-71-151-6 die Katholische Kirchhof-Kapelle St. Anna befinden.  
Diese Baugruppe steht als Kirchberg - oder in örtlicher Benennung „Domberg“ am Hang ober-
halb des Orts Königsfeld und ist hier von großer ortbildprägender Bedeutung. Daher ist der 
Wirkungsraum des Baudenkmals Pfarrkirche weit über das eigene Grundstück hinaus gehend. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege weist in ihrer Stellungnahme auf die erhebliche 
Beeinträchtigung der geplanten Fläche 1.4 hin. 
Die Gemeinde entschließt sich trotz der Forderung des Bayerischen Landesamtes für Denk-
malpflege die Fläche in der 7.FNP-Änderung zu belassen, um aus städtebaulicher Sicht eine 
bessere Nutzbarkeit des nördlichen Flurstückteils zu ermöglichen.  
Zur Konfliktbewältigung verweist die Gemeinde darauf nach gelagerter verbindlicher Ebene 
die Lage der Gebäude insbesondere zur Baugestaltung, Höhenentwicklung und Eingrünung 
oder andere Maßnahmen vorzusehen. 
 
 
Zu 1.5 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzte Fläche südlich des Mühlweges soll in eine gemischte 
Baufläche umgewandelt werden.  
Die geplante Erweiterung trägt dazu bei, einen geschlossen strukturierten Ortsrandabschluss 
zu entwickeln, da sich die Fläche bis auf die Höhe der nördlich geplanten gemischten Bauflä-
chen erstreckt. Zusätzlich kann die Fläche als eine mögliche Erweiterungsfläche der westlich 
angrenzenden Betriebe dienen. 
Aufgrund der Lage an der Kreisstraße BA 15 sind die geltenden Bauverbots- und Baube-
schränkungszonen der Straße bei weiteren planungsrechtlichen Schritten zu berücksichtigen. 
Da diese Fläche nur einige Meter südlich der Aufseß entfernt ist, liegt diese gemischte Bauflä-
che teilweise im Einfluss des wassersensiblen Bereiches. Im weiteren Bebauungsplanverfah-
ren oder im Bauantragsverfahren ist zu prüfen, ob die Bebaubarkeit der Fläche möglicherweise 
dadurch eingeschränkt wird. Der Fachbereich Immissionsschutz des LRA Bamberg weist da-
rauf hin, dass sich maßgebliche Immissionsorte zum Gewerbebetrieb im Westen befinden. Bei 
einer möglichen Bebauung ist zu prüfen, inwieweit unzulässige Lärmimmissionen vorliegen. 
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Zu 1.6-1 und 1.6-2 Mischgebiet und Gewerbegebiet (Planung) 
Die bisher landwirtschaftlich genutzte Fläche östlich der Kreisstraße BA 11 wird einer neuen 
Nutzungsdarstellung zugeführt: Der unmittelbar an die BA 11 angrenzende Bereich wird als 
gemischte Baufläche ausgewiesen, während die östlich anschließenden Flächen als gewerb-
liche Bauflächen dargestellt werden. Damit schließt das neue Gewerbegebiet direkt an das 
bestehende Gewerbegebiet an. 
Gewerbegebiete dienen insbesondere dazu, bestehenden Betrieben Erweiterungsmöglichkei-
ten zu bieten. Aufgrund der vorhandenen Hochspannungsleitung mit zugehöriger Schutzzone 
stehen jedoch Teile der Fläche nur eingeschränkt oder gar nicht zur Verfügung. Aus diesem 
Grund wurde die Größe der ausgewiesenen gewerblichen Fläche entsprechend angepasst. 
Mit dieser Maßnahme verfolgt die Gemeinde das Ziel, im Gemeindegebiet möglichst nur eine 
zusammenhängende Fläche für gewerbliche Nutzung auszuweisen. 
In Mischgebieten sind hingegen sowohl Wohnnutzungen als auch Gewerbebetriebe zulässig, 
sofern diese das Wohnen nicht wesentlich stören. 
In einem Bebauungsplanverfahren sind unter anderen auch die Belange des Artenschutzes, 
des Immissionsschutzes und die naturschutzfachliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 
zu berücksichtigen.  
Durch die Aufteilung in der Flächennutzungsplanänderung wird der Trennungsgrundsatz ge-
mäß § 50 BImSchG berücksichtigt. Demnach sind bestehende Wohn- und sonstige schutzbe-
dürftige Nutzungen räumlich von emittierenden oder störenden Nutzungen zu trennen. 
Im Zuge der vorliegenden Flächennutzungsplanänderung wird sichergestellt, dass potenzielle 
Nutzungskonflikte zwischen Wohnbauflächen und gewerblichen Emissionen vermieden wer-
den. Die geplanten Darstellungen berücksichtigen bestehende Nutzungen im Umfeld so, dass 
ausreichende Abstände eingehalten werden. 
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass sich im 
Gebiet 1.6 westlich und südlich der geplanten Flächen maßgebliche Immissionsorte befinden. 
In der verbindlichen Bauleitplanung ist daher zu prüfen, inwieweit durch die Planung unzuläs-
sige Lärmimmissionen verursacht werden. 
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die Fach-
bereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr bei einem 
künftigen Bebauungsplanverfahren frühzeitig zu beteiligen sind, da die Flächen teilweise an 
der Kreisstraße BA 11 liegen. Bei konkreten Planungen sind der gewerbliche (Schwerlast-) 
Verkehr und die mögliche Verstärkung der Verkehrsströme entsprechend zu beachten und 
sollte auch bei der n Erschließung der Erweiterung des Gewerbegebietes berücksichtigt wer-
den. 
Zudem merkt der Fachbereich Naturschutz der Regierung von Oberfranken an, dass für spä-
tere Planungen eine Überprüfung dieser Flächen hinsichtlich eines potenziellen Vorkommens 
der Feldlerche durchzuführen ist.  
 
 
Zu 1.7 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der Fläche 1.7 wird die landwirtschaftliche Fläche in eine gemischte Baufläche umgewan-
delt. Damit wird die Darstellung im Flächennutzungsplan an den Bestand angepasst. Das 
Grundstück wird derzeit als Wohnfläche einschließlich der zugehörigen Gartenflächen genutzt. 
 
 
Zu 1.8 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Für die südöstlich von Königsfeld an der Kreisstraße BA 15 gelegene Fläche 1.8 ist vorgese-
hen, die bislang im Flächennutzungsplan als gewerbliche Baufläche dargestellte Fläche in eine 
gemischte Baufläche zu überführen. Die dort ansässige ehemalige Schmiede existiert nicht 
mehr. Entsprechend wird das Grundstück mittlerweile vollständig als Wohngrundstück ge-
nutzt.  
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Zu 1.9 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die südwestlich von Königsfeld gelegene Fläche 1.9, die bislang als landwirtschaftliche Flä-
che dargestellt ist, wird im Zuge der Flächennutzungsplanänderung als gemischte Baufläche 
dargestellt. Die Fläche grenzt bereits an mehrere Seiten an bestehende Bebauung an, somit 
leistet die geplante Erweiterung in diesem Bereich einen Beitrag zur Ausbildung eines ge-
schlossenen und strukturierten Ortsrandabschlusses am südwestlichen Ortsrand. 
Die verkehrliche sowie abwassertechnische Erschließung kann mit geringem Aufwand her-
gestellt werden. Die geplante gemischte Baufläche berührt das Bodendenkmal D-4-6032-
0240. Dieses Bodendenkmal umfasst Siedlungsreste aus dem Neolithikum, der Urnenfelder-
zeit, der Hallstatt- und der Frühlatènezeit sowie eine mutmaßliche Wüstung vermutlich des 
Mittelalters und vermutlich eine Freilandstation des Mesolithikums. 
 
 
2.2. Poxdorf 

Poxdorf liegt ca. 3 km westlich von Königsfeld. 
Einrichtungen der Grundversorgung sind im Hauptort Königsfeld vorhanden.  
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 

Gmkg. 
Poxdorf 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

2.1-1 Östl. Ortsrand, 
angrenzend an 
Friedhof und 
Spielplatz 

Teilflächen: 
4, 4/2, 58, 
50, 56, 390, 
391, 392, 
392/1, 393 

17.255 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

2.1-2 Südlicher Ortsrand 
(an der GVS nach 
Laibarös) 

Teilfläche  
5, 13  
Ganz:  
395/1, 13/1 

3.259 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Bestand) 

2.2 Nordöstl. Ortsrand,  
nördlich der Kr BA 51 

Teilflächen: 
59/5, 59/6, 
60 

239 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

2.3 Südlicher Ortsrand 
(an der GVS nach 
Laibarös) 

Teilfläche: 13 
Ganz: 13/1 

1.091 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Bestand) 

2.4 Westl. Ortsrand Teilflächen: 
18, 19 

534 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

2.5-1 Nördl. Ortsrand Teilfläche: 78 443 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Planung) 

2.5-2 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
62, 63, 67, 
78, 79 

5.099 Wohnbaufläche 
(Planung) 

Fläche für die 
Landwirtschaft 

2.5-3 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
79, 272  

411 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Planung) 

 
In Poxdorf sind fünf Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von insgesamt 
28.331 m² geplant. 
Davon entfallen ca. 4.884 m² als „Nachtrag des Bestandes“ und ca. 5.100 m² auf die „Rück-
nahme“ von Wohnbaufläche zugunsten landwirtschaftlicher Fläche. Ca. 18.348 m² werden in 
neue Baufläche umgewandelt. 
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Zu 2.1-1 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die Fläche 2.1-1 liegt am östlichen Ortsrand und schließt unmittelbar an den östlichen 
Ortsrand an. Sie eignet sich als gemischte Baufläche, da eine verkehrliche Erschließung 
westlich des Friedhofs realisiert werden kann und günstige topografische Voraussetzungen 
bestehen. Zudem befindet sich die Fläche außerhalb des Landschaftsschutzgebiets. Die 
geplante Erweiterung in diesem Bereich leistet einen Beitrag zur Ausbildung eines 
geschlossenen und strukturierten Ortsrandabschlusses am südlichen Ortsrand.  
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass durch 
das neu geplante Gebiet 2.1-1 keine Einschränkungen für den bestehenden Betrieb, insbe-
sondere auf den Flurstücken Nr. 56 und 393, entstehen dürfen. Im Falle einer möglichen Tier-
haltung ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu beteiligen. Zusätzlich merkt 
der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg an, dass Friedhöfe als Immis-
sionsorte gelten. Der maßgebliche Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 Beiblatt 1:2023-07 
beträgt tagsüber und nachts jeweils 55 dB(A).  
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die 
Fachbereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr bei 
einem künftigen Bebauungsplanverfahren aufgrund der Nähe zu der Kreisstraße BA51 früh-
zeitig zu beteiligen sind. 
 
Zu 2.1-2 Wohnbaufläche (Bestand) 
Auf der Fläche 2.1-2 am südlichen Ortsrand wird die landwirtschaftliche Fläche in 
Wohnbaufläche umgewandelt. Damit wird die Darstellung im Flächennutzungsplan an den 
Bestand angepasst. 
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass durch 
das neu geplante Gebiet 2.1-1 keine Einschränkungen für den bestehenden Betrieb, insbe-
sondere auf den Flurstücken Nr. 56, 393 und 13, entstehen dürfen. Im Falle einer möglichen 
Tierhaltung ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu beteiligen. 
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die 
Fachbereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr bei 
einem künftigen Bebauungsplanverfahren aufgrund der Nähe zu der Kreisstraße BA51 früh-
zeitig zu beteiligen sind. 
 
 
Zu 2.2 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die Fläche 2.2 am nordöstl. Ortsrand, nördlich der Kreisstrasse BA 51 stellt eine kleine 
Erweiterung des bestehenden Dorfgebietes dar. Die gemischte Baufläche erstreckt sich nun 
vollständig an der Außengrenze des Landschaftsschutzgebietes „Fränkische Schweiz - Vel-
densteiner Forst“. Aufgrund der Lage an der Kreisstraße BA 51 sind die geltenden Bauverbots- 
und Baubeschränkungszonen der Straße bei weiteren planungsrechtlichen Schritten zu be-
rücksichtigen.  
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass Fried-
höfe als Immissionsorte gelten. Der maßgebliche Beurteilungspegel gemäß DIN 18005 Bei-
blatt 1:2023-07 beträgt tagsüber und nachts jeweils 55 dB(A). Vor diesem Hintergrund ist der 
mögliche Nutzungsumfang der geplanten Flächen 2.2 entsprechend zu bewerten. 
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die Fach-
bereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr bei einem 
künftigen Bebauungsplanverfahren aufgrund der Nähe zu der Kreisstraße BA51 frühzeitig zu 
beteiligen sind. 
 
 
Zu 2.3 Wohnbaufläche (Bestand) 
Auf der am südlichen Ortsrand gelegenen Fläche 2.3 wird die im Flächennutzungsplan darge-
stellte landwirtschaftliche Fläche in eine Wohnbaufläche umgewandelt. Damit entspricht die 
Darstellung im Flächennutzungsplan dem Bestand in diesem Bereich. Auf dem teilweise im 
Landschaftsschutzgebiet liegenden Grundstück steht schon ein Wohnhaus einschließlich der 
zugehörigen Gartenflächen. Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg 
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weist darauf hin, dass das neu geplante Gebiet bestehende Betriebe, insbesondere Flurnum-
mer 13 nicht einschränken darf. 
 
 
Zu 2.4 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der westlich von Poxdorf liegenden Fläche 2.4 wird im Flächennutzungsplan die Darstel-
lung der landwirtschaftlichen Fläche in eine gemischte Baufläche geändert. Damit wird die 
Darstellung im Flächennutzungsplan an den Bestand angepasst. In der Neuausweisung be-
finden sich zwei schon jetzt bestehende Wohngrundstücke, die nicht in der dargestellten ge-
mischten Baufläche liegen. Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes und das auch als 
Randeingrünung fungierende Biotop mit der Nr. 6032-0154-014 (Hecken bei Poxdorf) schnei-
den diese gemischte Baufläche. Die Fläche liegt ca. 1,23 km von den westliche gelegenen 
Windkraftanlagen entfernt. 
 
 
Zu 2.5.1 und 2.5.3 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Die beiden nördlich von Poxdorf gelegenen Wohnbauflächen 2.5.1 und 2.5.3 ergänzen jeweils 
die schon geplanten Wohnbauflächen in diesen Bereichen. Durch die Hinzunahme dieser Flä-
chen wird der Ortsrand bis auf die Höhe der jeweils gegenüberliegenden Wohnbauflächen 
abgerundet. Durch die geplante Erweiterung werden auch relativ leicht zu erschließende Flä-
chen in den Flächennutzungsplan mitaufgenommen. 
 
Zu 2.5.2 Landwirtschaftliche Fläche (Rücknahme) 
Die im Norden von Poxdorf im Flächennutzungsplan dargestellte Wohnbaufläche wird in der 
7.FNP-Änderung in landwirtschaftliche Fläche zurückgenommen. Aufgrund der vorhandenen 
Topografie ergeben sich hinsichtlich der Entwässerung erhöhte Herausforderungen/Hürden, 
insbesondere im Hinblick auf die Oberflächenwasserbeseitigung. 
Andere geplante Wohnbauflächen im Ortsteil weisen günstigere topografische, erschließungs-
technische und eigentumsrechtliche Voraussetzungen auf und sind günstiger zu entwickeln. 
Unter Abwägung dieser Rahmenbedingungen sowie unter Berücksichtigung der Ziele eines 
sparsamen und nachhaltigen Umgangs mit Grund und Boden wird die Fläche aus der Wohn-
bauflächendarstellung herausgenommen. Die Rückführung in landwirtschaftliche Fläche ge-
währleistet, dass die Flächendarstellung der städtebaulichen Zielsetzungen der Gemeinde 
entspricht.  
 
 
2.3. Huppendorf 

Huppendorf liegt ca. 2 km südwestlich von Königsfeld. In Huppendorf befindet sich eine Brau-
erei mit angeschlossenem Gasthaus. 
Einrichtungen der Grundversorgung sind im Hauptort Königsfeld vorhanden.  
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Huppendorf 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

3.1 Südl. Ortsrand Teilflächen: 
88, 89, 136 

3.888 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Planung) 

3.2 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
69, 366, 367 
Ganz:365  

3.892 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gewerbliche Baufläche 
(Planung) 

 
In Huppendorf sind zwei Änderungen des Flächennutzungsplans vorgesehen, die zusammen 
Bauflächenfläche von insgesamt 7.780 m² umfassen. 
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Zu 3.1 Wohnbaufläche (Planung) 
Die südlich von Huppendorf gelegene Fläche 3.1 befindet sich unmittelbar südlich des rechts-
kräftigen Bebauungsplans „Am Knock II“. Im Rahmen der FNP-Änderung soll die bislang als 
landwirtschaftliche Nutzfläche dargestellte Fläche in eine Wohnbaufläche überführt werden. 
Durch den westlich angrenzenden Weg, der bereits als verkehrliche Erschließung dient, kann 
die Fläche mit vergleichsweise geringem Aufwand für Wohnzwecke aktiviert werden. Die ge-
plante Entwicklung ermöglicht zudem die Ausbildung eines städtebaulich sinnvollen und klar 
gefassten Ortsrandes, wodurch eine geordnete, kompakte Siedlungsstruktur unterstützt wird. 
 
 
Zu 3.2 Gewerbliche Baufläche (Planung) 
Im Norden von Huppendorf wird die bestehende gewerbliche Baufläche erweitert. Die östlich 
angrenzenden Bereiche, die bislang als landwirtschaftliche Flächen dargestellt waren, werden 
hierfür in gewerbliche Bauflächen umgewandelt. 
Der ehemals südlich an die bestehende Gewerbefläche angrenzende Spielplatz wurde bereits 
weiter südlich in Richtung Ortsmitte verlagert und neu realisiert. Die dadurch freiwerdende 
Fläche steht nun ebenfalls für eine gewerbliche Erweiterung zur Verfügung. Damit können 
bestehende gewerbliche Strukturen sinnvoll ergänzt und Betriebe nachhaltig am Standort ge-
sichert werden. 
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass sich im 
Gebiet 3.2 westlich und südlich der geplanten Flächen maßgebliche Immissionsorte befinden. 
Im weiteren Verfahren ist daher zu prüfen, inwieweit durch die Planung unzulässige Lärmim-
missionen verursacht werden. 
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die Fach-
bereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr bei einem 
künftigen Bebauungsplanverfahren zu beteiligen sind, da durch die Erweiterung des Gewer-
begebietes mit Auswirkungen auf die Verkehrsbelastung auf der nahegelegenen Kreisstraße 
BA 11 zu rechnen ist.   
 
 
2.4. Laibarös 

Laibarös liegt ca. 4 km südwestlich von Königsfeld. 
In Laibarös ist ein Biolandhof mit Hofladen angesiedelt; weitere Einrichtungen der Grundver-
sorgung befinden sich im Hauptort Königsfeld. 
 
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Poxdorf 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

4.1 Nordwestl. Ortsrand, 
nördlich der St2281 

Teilflächen: 
439 

487 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

4.2 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
442, 443, 
507 

1.370 Fläche für die 
Landwirtschaft / 
Wald 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

4.3 Nördl. Ortsrand Teilfläche: 
443 

2.868 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand und Planung) 

4.4 Nordöstl. Ortsrand, 
östl. der St 2281 

Teilflächen: 
501, 502, 
591 
Ganz: 591/2, 
592/1 

3.105 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand und Planung) 
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4.5-1 Südöstl. Ortsrand Ganz: 495, 
496, 497, 
497/2 

2.619 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

4.5-2 Südöstl. Ortsrand Ganz: 497/1 1.220 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Öffentl. Grünfläche 
(Spielplatz) 

4.5-3 Südöstl. Ortsrand Ganz: 498 2.900 Öffentl. Grünfläche Gemischte Baufläche 
(Planung) 

4.6 Südl. Ortsrand Teilfläche: 
482 

524 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

4.7 Südl. Ortsrand Teilflächen: 
467, 468 

1.339 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

4.8 Nordwestl. des Orts-
andes, nördlich der 
St 2281 

Teilfläche: 
793 

427 Fläche für 
Gemeinbedarf 
(Post) 

Fläche für die 
Landwirtschaft 

 
In Laibarös sind acht Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von insgesamt 
16.859 m² geplant. 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Laibarös werden Bauflächen in einem 
Umfang von etwa 9.082 m² neu entwickelt. Ergänzend dazu wird für weitere ca. 7.350 m² die 
Nutzung an den Bestand angepasst. 427 m² werden wieder in landwirtschaftliche Fläche um-
gewandelt. 
 
 
Zu 4.1 Gemischte Baufläche (Bestand + Planung) 
Die derzeitig landwirtschaftlich genutzte Fläche am nordwestlichen Ortsrand von Laibarös wird 
in eine gemischte Baufläche umgewandelt. Die Fläche nördlich der Staatstraße St 2281 stellt 
eine kleine Erweiterung des bestehenden Dorfgebietes dar und trägt dazu bei, einen geschlos-
sen strukturierten Ortsrandabschluss zu entwickeln, da sich die Fläche bis auf die Höhe der 
südlich bestehenden gemischten Bauflächen erstreckt. Aufgrund der Lage an der Staatsstraße 
sind die geltenden Bauverbots- und Baubeschränkungszonen der Straße bei weiteren pla-
nungsrechtlichen Schritten zu berücksichtigen. 
Der Fachbereich Straßenverkehr des Landratsamts Bamberg verweist darauf, dass die Fach-
bereiche 43 - Kreiseigener Tiefbau (Kreisbauhof) und der FB 32 – Straßenverkehr vor künftiger 
Aufnahme von konkreten Planungen zu beteiligen sind. 
 
 
Zu 4.2 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der am nördlichen Ortsrand gelegenen Fläche 4.2 wird die im Flächennutzungsplan dar-
gestellte Wald- und landwirtschaftliche Fläche in eine gemischte Baufläche umgewandelt. Da-
mit entspricht die Darstellung im Flächennutzungsplan dem Bestand in diesem Bereich. Auf 
dem außerhalb des Landschaftsschutzgebietes liegenden Grundstück steht schon ein Wohn-
haus einschließlich der zugehörigen Gartenflächen. 
 
 
Zu 4.3 Gemischte Baufläche (Bestand+ Planung) 
Die am nördlichen Ortsrand gelegene Fläche 4.3 soll als gemischte Baufläche entwickelt wer-
den. Auf dem südlichen Teilbereich befindet sich bereits bestehende Gebäude, die durch die 
Einbeziehung des nördlich angrenzenden Bereichs sinnvoll erweitert werden können. Dadurch 
entsteht am Ortsrand ein geordneter und städtebaulich angemessener Abschluss. 
Im östlichen Bereich der gemischten Baufläche ragt das Biotop „Hecken am nördlichen Orts-
rand von Laibarös“ (Nr. 6032-0220-002) hinein. Durch geeignete Festsetzungen in der ver-
bindlichen Bauleitplanung beziehungsweise durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren 
kann der Schutz des Biotops sichergestellt werden. Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen 
oder Verlusten kommen, sind gemäß der Eingriffsregelung im Bauleitplanverfahren 
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entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. 
 
 
Zu 4.4 Gemischte Baufläche (Bestand + Planung) 
Bei der im Nordosten von Laibarös gelegenen Fläche 4.4 soll die Darstellung von landwirt-
schaftlicher Fläche in gemischte Baufläche geändert werden. Der südliche und westliche Be-
reich ist bereits durch Wohnbebauung geprägt; die nordöstliche Teilfläche kann daher ergän-
zend einer baulichen Nutzung zugeführt werden. Die Fläche bietet sich insbesondere an, da 
die erforderlichen Erschließungsanlagen (u. a. Straße, Kanal) bereits in der bestehenden Er-
schließungsstraße vorhanden sind. 
 
 
Zu 4.5-1 Gemischte Baufläche (Bestand + Planung) 
Für die im Südosten gelegene Fläche 4.5-1 soll die Darstellung im Flächennutzungsplan von 
einer landwirtschaftlichen Fläche in eine gemischte Baufläche geändert werden. Die Fläche 
liegt südlich eines bestehenden landwirtschaftlichen Betriebes und ermöglicht eine Erweite-
rung des Betriebes in diesem Bereich. Auf der Fläche steht schon eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Halle. Am östlichen Rande dieser Fläche schneidet die Grenze des Landschaftsschutz-
gebietes diese gemischte Baufläche. 
 
Zu 4.5-2 Öffentliche Grünfläche - Spielplatz (Bestand) 
Südlich an die Fläche 4.5-1 grenzt ein bereits bestehender Spiel- und Bolzplatz. Die Darstel-
lung einer landwirtschaftlichen Fläche im Flächennutzungsplan wird damit an die vorhandene 
Nutzung angepasst.  
 
Zu 4.5-3 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die Fläche 4.5-3 am südöstl. Ortsrand grenzt direkt südlich an den Spiel- und Bolzplatz an. In 
dem Bereich wird die landwirtschaftliche Fläche in gemischte Baufläche geändert. Die ge-
plante Erweiterung trägt dazu bei, einen geschlossen strukturierten Ortsrandabschluss zu ent-
wickeln, da sich die Fläche bis auf die Höhe der westlich vorhandenen gemischten Bauflächen 
erstreckt. Die Fläche ist besonders geeignet, da die erforderlichen Erschließungsanlagen (u. 
a. Straße und Kanal) bereits über die bestehende Erschließungsstraße bereitgestellt werden. 
Der überwiegend größere Teil der gemischten Baufläche liegt im Landschaftsschutzgebiet 
„Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst“. Südlich der gemischten Baufläche liegt jenseits 
der GVS der äußere Rand des Wasserschutzgebietes der Poxdorfer Gruppe. 
 
 
Zu 4.6 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der am südlichen Ortsrand gelegenen Fläche 4.6 wird die im Flächennutzungsplan darge-
stellte landwirtschaftliche Fläche in eine gemischte Baufläche umgewandelt. Damit entspricht 
die Darstellung im Flächennutzungsplan dem Bestand in diesem Bereich. Auf dem innerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes liegenden Grundstück steht schon ein Wohnhaus einschließ-
lich der zugehörigen Gartenflächen. 
 
 
Zu 4.7  Gemischte Baufläche (Planung) 
Die südlich von Laibarös gelegene Fläche 4.7 befindet sich westlich der Fläche 4.6. Die FNP-
Änderung sieht vor, die bislang als landwirtschaftlich dargestellte Fläche in eine gemischte 
Baufläche umzuwandeln. Die geplante Änderung trägt dazu bei, einen geschlossen Ortsrand-
abschluss zu entwickeln, da sich die Fläche bis auf die Höhe der westlichen bestehenden 
gemischten Bauflächen erstreckt. Die gemischte Baufläche 4.7 liegt innerhalb des Land-
schaftsschutzgebietes. 
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Zu 4.8 Landwirtschaftliche Fläche (Rücknahme)  
Die im Nordwesten von Laibarös im Flächennutzungsplan dargestellte Fläche für Gemeinbe-
darf wird in der 7.FNP-Änderung in landwirtschaftliche Fläche zurückgenommen. Aufgrund der 
geringen Flächengröße sowie der Lage im Außenbereich kommt dieser Nutzung keine eigen-
ständige städtebauliche Bedeutung zu, so dass eine spezielle Darstellung im Flächennut-
zungsplan nicht erforderlich ist. 
Die vorhandene bauliche Anlage einschließlich der Einfriedung wird planungsrechtlich als Be-
stand bewertet und genießt Bestandsschutz. Die gegenwärtige Nutzung bleibt aufgrund der 
Darstellungsänderung unverändert bestehen.  
 
 
2.5. Kotzendorf 

Kotzendorf liegt ca. 2 km südöstlich von Königsfeld. Neben einer Gärtnerei, einer mobilen Blu-
menwerkstatt, Dienstleistungen im Kosmetikbereich und landwirtschaftlichen Betrieben befin-
den sich die Einrichtungen der Grundversorgung vor allem im Hauptort Königsfeld. 
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Königsfeld 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

5.1 Östl. Ortsrand Teilflächen: 
1159/1, 
1160, 1161 
Ganz: 
1157/1 

1.857 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

5.2 Nördl. Ortsrand Teilflächen: 
1101, 1178, 
1180, 1182; 
1187, 1194,  
1196 

1.284 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand+ Planung) 

5.3 Westl. Ortsrand Teilfläche: 
1126 

2.121 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

5.4 Südl. Ortsrand Teilfläche: 
1131, 1133, 
1135, 1139 
Ganz: 1132 

2.512 Öffentl. Grünfläche 
(Bolzplatz) 

Fläche für die 
Landwirtschaft 

5.5 Mittig im Ort, nördlich 
der Aufseß 

Ganz: 
1106/1 

1.200 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Öffentl. Grünfläche 
(Bestand-Spielplatz) 

 
In Kotzendorf sind fünf Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von insge-
samt 8.974 m² geplant.  
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Kotzendorf werden Bauflächen in ei-
nem Umfang von etwa 5.087 m² neu entwickelt. Ergänzend dazu wird für weitere ca. 1.375 m² 
die Nutzung im Bestand angepasst. 
2.512 m² werden wieder in landwirtschaftliche Fläche umgewandelt. 
 
 
Zu 5.1 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche am östlichen Ortsrand wird in eine gemischte 
Baufläche überführt. Ausschlaggebend für diese Umnutzung ist insbesondere die günstige 
Ortslage der Fläche: Südwestlich verläuft eine vorhandene Erschließungsstraße, an die be-
reits Erschließungsanlagen wie Ver- und Entsorgungsleitungen angebunden sind. 
Durch diese bestehende Infrastruktur sowie die bereits vorhandene umliegende Bebauung 
und Nutzungsstruktur bietet das Gebiet geeignete Rahmenbedingungen für eine gemischte 
Nutzung. Die Fläche fügt sich funktional wie auch strukturell in die vorhandene 
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Siedlungsentwicklung ein und eignet sich für die Änderung in gemischte Baufläche. Die Fläche 
liegt im wassersensiblen Bereich. In der verbindlichen Bauleitplanung oder im Bauantragsver-
fahren ist zu prüfen, welche Auswirkungen bzw. Auflagen die Fläche aufgrund der Lage zu 
berücksichtigen sind. 
 
 
Zu 5.2 Gemischte Baufläche (Bestand + Planung) 
Für die nördlich von Kotzendorf gelegene Fläche 5.2 ist vorgesehen, die bisher als landwirt-
schaftliche Nutzfläche dargestellte Fläche in eine gemischte Baufläche umzuwandeln. Der 
nördliche Teilbereich wird bereits durch bestehende Wohnbebauung geprägt, sodass die ge-
plante Nutzungsänderung eine städtebauliche Ergänzung darstellt. Die südliche Teilfläche soll 
hierbei als funktionale Erweiterung der vorhandenen baulichen Nutzung entwickelt werden. 
Die Fläche eignet sich besonders für eine bauliche Entwicklung, da die notwendigen Erschlie-
ßungsanlagen – insbesondere die Anbindung an die Straße sowie die Ver- und Entsorgungs-
einrichtungen (z. B. Kanal) – bereits in der südwestlich angrenzenden Erschließungsstraße 
vorhanden sind. Dadurch kann die Fläche effizient und landschaftsschonend in die beste-
hende Siedlungsstruktur integriert werden. 
Die Umwandlung ist ausschließlich bis an den Rand des bestehenden Landschaftsschutzge-
bietes vorgesehen, sodass dessen Schutz und Abgrenzung weiterhin vollständig gewährleistet 
bleibt. 
 
 
Zu 5.3 Gemischte Baufläche (Planung) 
Die derzeit landwirtschaftlich genutzte Fläche am westlichen Ortsrand wird in eine gemischte 
Baufläche überführt. Maßgeblich für diese geplante Umnutzung ist insbesondere die günstige 
Lage innerhalb der Ortsstruktur. Nordwestlich und südwestlich grenzen vorhandene Stra-
ßen/Erschließungsstraße an die Fläche an, in denen zum Teil bereits Erschließungsanlagen 
zur Verfügung stehen. Durch die Einbeziehung der Fläche kann am südwestlichen Ortsrand 
ein geradliniger und klar gefasster Ortsrand geschaffen werden, der sich sinnvoll in die beste-
hende Bebauungsstruktur einfügt und gleichzeitig eine geordnete Weiterentwicklung des Or-
tes unterstützt. 
Der Schutz des südlich angrenzenden Biotops (6033-0107-012) „Hecken und Flurgehölze an 
der Breiten Loh südlich Königsfeld“ kann durch geeignete Festsetzungen in der verbindlichen 
Bauleitplanung bzw. durch Auflagen im Baugenehmigungsverfahren sichergestellt werden. 
Sollte es dennoch zu Beeinträchtigungen oder Verlusten kommen, sind gemäß der Eingriffs-
regelung im Bauleitplanverfahren entsprechende Kompensationsmaßnahmen vorzusehen.  
 
 
Zu 5.4 Landwirtschaftliche Fläche (Rücknahme) 
Die im Süden von Kotzendorf dargestellte öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung 
„Bolzplatz“ wird im Rahmen der 7. Änderung des Flächennutzungsplans wieder in landwirt-
schaftliche Nutzfläche zurückgeführt. Anlass für diese Rücknahme ist der innerörtlich schon 
vorhandene Spiel-/Bolzplatz. In der Ortsmitte befindet sich bereits ein funktionsfähiger und gut 
erreichbarer Spielplatz/Bolzplatz, der den bestehenden Bedarf der Bevölkerung vollständig 
abdeckt. Aufgrund dieser zentralen und bereits genutzten Anlage besteht für den zusätzlich 
im Südwesten dargestellten Bolzplatz kein planerischer Bedarf mehr.  
 
 
Zu 5.5 Öffentliche Grünfläche - Spielplatz (Bestand) 
Die innerörtliche Fläche Fl.-Nr. 1106/1 (Gemarkung Königsfeld) ist im Flächennutzungsplan 
bislang als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. Tatsächlich wird sie jedoch bereits seit Jahr-
zehnten als Spielplatz des Ortsteils Kotzendorf genutzt. Aus diesem Grund wird die Darstel-
lung im Flächennutzungsplan an die bestehende tatsächliche Nutzung angepasst. 
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2.6. Voitmannsdorf 

Voitmannsdorf liegt ca. 3 km südöstlich von Königsfeld. In Voitmannsdorf sind Dienstleister 
des Kfz-Gewerbes sowie verschiedene Handwerksbetriebe – unter anderem im Bereich Lehm-
bau – ansässig. Zudem gibt es ein Schulungszentrum, das als Seminar- und Gästehaus ge-
nutzt wird. Darüber hinaus befinden sich landwirtschaftliche Betriebe im Ort. Im Hauptort Kö-
nigsfeld befinden sich weitere Einrichtungen der Grundversorgung. 
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Voitmannsdorf 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

6.1 Nordwestl. Ortsrand Teilflächen: 
13/1, 116 
Ganz: 116/1 

1.013 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

6.2 Westl. Ortsrand, 
nördlich der St2281 

Ganz: 73 879 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Bestand) 

6.3-
1a 

Südl. Ortsrand Ganz: 
354 

1094 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

6.3-
1b 

Südl. Ortsrand  Teilfläche: 
337  

346 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Planung) 

6.3-2 Südl. Ortsrand Teilfläche: 
337 

642 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Wohnbaufläche (Planung) 

6.4 Am nördl. Ortsrand Teilfläche: 
31/1 

564 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

 
In Voitmannsdorf sind vier Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von ins-
gesamt 4538 m² geplant. 
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Voitmannsdorf werden Bauflächen in 
einem Umfang von etwa 2.082 m² neu entwickelt. Ergänzend dazu wird für weitere ca. 
2.456 m² die Nutzung im Bestand angepasst. 
 
 
Zu 6.1 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Für die nordwestlich von Kotzendorf gelegene Fläche 6.1 ist vorgesehen, die bislang als land-
wirtschaftliche Nutzfläche dargestellte Fläche in eine gemischte Baufläche zu überführen. Das 
Grundstück wird bereits vollständig als Wohngrundstück mit zugehöriger Gartennutzung ge-
nutzt. An den nördlichen Bereich der geplanten gemischten Baufläche grenzt das Biotop Nr. 
6033-0104-008 („Aufseßtal zwischen Landkreisgrenze im Osten und Kotzendorf“) an. Das Bio-
top bleibt durch die Nutzungsänderung unberührt.  
Der Fachbereich Immissionsschutz des Landratsamts Bamberg weist darauf hin, dass sich 
östlich des Gebietes 6.1 in Voitmannsdorf befindet. Die vorhandenen Praxisräume sind als 
besonders schützenswert einzustufen. Im weiteren Verfahren ist daher zu prüfen, inwieweit 
durch die Planung unzulässige Lärmimmissionen verursacht werden. 
 
 
Zu 6.2 Wohnbaufläche (Bestand) 
Für die westlich am Ortsrand von Kotzendorf gelegene Fläche 6.2 besteht schon eine Einbe-
ziehungssatzung als Wohnbaufläche. Das Grundstück wurde entsprechend den Festsetzun-
gen in der Einbeziehungssatzung bebaut. Auch Vorgaben/ Auflagen bezüglich Immissions-
schutzes, südwestlich angrenzender biotopgeschützter Waldfläche etc. wurden entsprechend 
berücksichtigt. 
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Zu 6.3-1a Gemischte Baufläche (Planung) 
Für die südlich gelegene Fläche 6.3.1a ist vorgesehen, die bisher als landwirtschaftliche Nutz-
fläche dargestellte Fläche in eine gemischte Baufläche zu überführen. Sie schließt unmittelbar 
an eine im Flächennutzungsplan bereits dargestellte gemischte Baufläche an. Die geplante 
Mischbaufläche ist teilweise schon mit Nebengebäuden bebaut und wird als Freizeitfläche ge-
nutzt. Mit den Flächen 6.3-1b und 6.3-2 bilden diese Flächen einen einheitlichen Ortsrand. Die 
geplante Mischbaufläche liegt im Landschaftsschutzgebiet „Fränkische Schweiz - 
Veldensteiner Forst“. 
Am südlichen Rand dieser Fläche grenzen Waldflächen an, die bei weiteren planungsrechtli-
chen Schritten entsprechend zu berücksichtigen sind. 
 
 
Zu 6.3-1b Gemischte Baufläche (Planung) 
Die südlich gelegene Fläche 6.3.1b ist bisher als landwirtschaftlich Nutzfläche dargestellt und 
wird als gemischte Baufläche überführt. Die geplante Mischbaufläche ist derzeit unbebaut und 
wird landwirtschaftlich bewirtschaftet. 
Am südlichen Rand dieser Fläche grenzen Waldflächen an, die bei weiteren planungsrechtli-
chen Schritten entsprechend zu berücksichtigen sind. 
 
 
Zu 6.3-2 Wohnbaufläche (Planung) 
Die Fläche 6.3-2 am südlichen Ortsrand grenzt direkt östlichen an die geplante 
Mischbauflächen 6.3-1a und 6.3-1b an. In dem Bereich wird die landwirtschaftliche Fläche in 
Wohnbaufläche geändert. Die geplante Erweiterung trägt dazu bei, am südlichen Ortsrand 
einen geschlossenen strukturierten Ortsrandabschluss zu entwickeln. 
 
 
Zu 6.4 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der am nördlichen Ortsrand gelegenen Fläche 6.5 wird die im Flächennutzungsplan dar-
gestellte landwirtschaftliche Fläche in eine gemischte Baufläche umgewandelt. Damit ent-
spricht die Darstellung im Flächennutzungsplan dem Bestand in diesem Bereich. Auf dieser 
Fläche existiert schon ein Wohnhaus einschließlich der zugehörigen Gartenflächen. 
 
 
2.7. Treunitz 

Treunitz liegt ca. 3 km nordöstlich von Königsfeld. 
Einrichtungen der Grundversorgung sind im Hauptort Königsfeld vorhanden. In dem Ortsteil 
befindet sich ein Brennholzverkauf und landwirtschaftliche Betriebe. 
 

Nr. 
 
Lage 
 

Flurstücks- 
nummern 
Gmkg. 
Treunitz 

Fläche 
in m² 

Bestehende FNP-
Darstellung/ 
Nutzung 

Geplante 
FNP-Darstellung/ 
Nutzung 

7.1 Mittig im Ort, nördlich 
der Wiesent 

Teilfläche: 
55, 57 

862 Öffentl. Grünfläche 
(Spielplatz) 

Fläche für Gemeinbedarf 
(Feuerwehr) 

7.2 Südlichen. Ortsrand Teilfläche: 9 825 Fläche für die 
Landwirtschaft 

Gemischte Baufläche 
(Bestand) 

 
In Treunitz sind 2 Änderungen des Flächennutzungsplanes mit einer Fläche von insgesamt 
1.687 m² geplant.  
Mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Ortsteil Treunitz werden Flächen für den Ge-
meinbedarf in einem Umfang von etwa 862 m² neu entwickelt. Zusätzlich dazu wird für weitere 
ca. 825 m² die Nutzung im Bestand angepasst. 
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Zu 7.1 Fläche für Gemeinbedarf (Planung) 
Mittig im Ort, südlich der Bundesstraße, befinden sich das Gemeindehaus sowie das Feuer-
wehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Treunitz. Südwestlich angrenzend plant die Gemeinde, 
einen Teil der im Flächennutzungsplan als öffentliche Grünfläche (Spielplatz) dargestellte Flä-
che künftig für den Gemeinbedarf zu nutzen, um eine mögliche Erweiterung der Feuerwehr zu 
realisieren. Die Erweiterung ist notwendig, um den dauerhaft steigenden Anforderungen an 
den Brand- und Katastrophenschutz gerecht zu werden und die Einsatzfähigkeit der örtlichen 
Feuerwehr langfristig zu sichern. Die unmittelbare Nähe zur Wiesent führt jedoch dazu, dass 
die Fläche dem Einfluss eines wassersensiblen Bereiches unterliegt. Im weiteren Bebauungs-
planverfahren oder im Bauantragsverfahren ist daher zu prüfen, ob und in welchem Umfang 
die Bebaubarkeit der Fläche dadurch eingeschränkt sein könnte 
 
 
Zu 7.2 Gemischte Baufläche (Bestand) 
Auf der Fläche 7.2 wird die im Flächennutzungsplan als landwirtschaftliche Fläche dargestellte 
Fläche in eine gemischte Baufläche umgewandelt. Damit entspricht die Darstellung im Flä-
chennutzungsplan den Bestand in diesem Bereich. Das Grundstück wird derzeit als Wohnflä-
che mit Nebengebäuden einschließlich der zugehörigen Gartenflächen genutzt. 
 
 

3. Immissionsschutz 

Bei der Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Königsfeld und ihrer Ortsteile sind 
die Belange des Immissionsschutzes gemäß § 1 Abs. 5 und Abs. 6 Nr. 1 BauGB in Verbindung 
mit den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) zu berücksichtigen. 
Ziel ist es, schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu vermeiden bzw. auf ein zu-
mutbares Maß zu begrenzen.  
Etwaige immissionsschutzrechtliche Konflikte können im Rahmen der verbindlichen Bauleit-
planung oder in nachfolgenden Genehmigungsverfahren sachgerecht geregelt werden. 
 
Im Gemeindegebiet bestehen verschiedene Emissionsquellen, die im Rahmen der Bauleitpla-
nung zu berücksichtigen sind. Hierzu zählen insbesondere landwirtschaftliche Betriebe, Ge-
werbe- und Handwerksbetriebe sowie der Straßenverkehr. 
 
Landwirtschaftliche Emissionen 
Von landwirtschaftlichen Betrieben können insbesondere Geräusch-, Geruchs- und 
Staubimmissionen ausgehen, etwa durch Tierhaltung, Stalllüftungsanlagen, Fütterungsvor-
gänge sowie durch den Einsatz landwirtschaftlicher Maschinen. Landwirtschaftliche Geräu-
sche unterliegen den Regelungen des § 22 BImSchG und sind unter Berücksichtigung der 
Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) zu bewerten. Darüber hinaus sind 
sie gemäß § 906 BGB im ländlichen Raum regelmäßig als ortsüblich anzusehen und im Rah-
men der gegenseitigen Rücksichtnahme hinzunehmen. 
 
Gewerbliche Emissionen 
Gewerbe- und Handwerksbetriebe können betriebsbedingte Geräusche, insbesondere durch 
Produktionsprozesse, Maschinenbetrieb, Liefer- und Verladevorgänge, verursachen. Die Be-
urteilung dieser Geräuschimmissionen erfolgt auf Grundlage der §§ 3 und 22 BImSchG sowie 
der TA Lärm. Ergänzend sind die Schutzansprüche der jeweiligen Baugebiete gemäß Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) zu berücksichtigen. Im Zuge der Flächennutzungsplanung wird 
auf eine angemessene räumliche Trennung bzw. Zuordnung unterschiedlicher Nutzungen ge-
achtet, um Nutzungskonflikte zu vermeiden. 
 
Verkehrsemissionen 
Weitere relevante Immissionen ergeben sich aus dem Straßenverkehr. Verkehrslärm ist nach 
den Regelungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes sowie der 16. BImSchV (Verkehrs-
lärmschutzverordnung) zu beurteilen. Für die städtebauliche Planung werden ergänzend die 
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Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ herangezogen. Im Rahmen 
der Flächennutzungsplanung erfolgt eine vorsorgende Berücksichtigung der Verkehrslärmbe-
lastung; konkrete Lärmschutzmaßnahmen sind gegebenenfalls im nachfolgenden Bebauungs-
planverfahren festzulegen. 
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4. Auswirkungen auf die Umwelt (Umweltbericht) 

 
4.1. Einleitung 

4.1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und wichtiger Ziele des Bauleitplans 

Um die Darstellung und Bearbeitung im Umweltbericht zu erleichtern, wurden die Flächen in 
den jeweiligen Ortslagen gemeinsam betrachtet. Die Flächen „Nachtrag im Bestand“ wurden 
im Umweltbericht nicht erneut bewertet, da keine zusätzlichen Umweltauswirkungen zu er-
warten sind und/ oder aufgrund der Bestandssituation kein weiterer Ausgleich erforderlich ist. 
 
Nähere Erläuterungen zu den einzelnen Änderungen sind im Kapitel 1 und 2 detailliert be-
schrieben. 
 

4.1.2 Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten um-
weltrelevanten Ziele und ihrer Berücksichtigung 

 
Für den Umweltbericht wurden die allgemeinen gesetzlichen Grundlagen, wie das Baugesetz-
buch, die Naturschutzgesetze, die Immissionsschutz-Gesetzgebung, die Abfall- und Wasser-
gesetzgebung, das Bundes-Bodenschutzgesetz und Bayerische Waldgesetz und Informatio-
nen aus dem Bayernatlas (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen und für Heimat) be-
rücksichtigt. Auch dienten Ortstermine der Beurteilung der zu erwartenden Umweltauswirkun-
gen auf die jeweiligen Flächen. 
Einschränkende Aussagen aus der Regionalplanung sind für die verschiedenen Änderungs-
bereich nicht bekannt. 
 
Gemäß Anlage des BauGB werden nachfolgend die Ziele des Umweltschutzes aus einschlä-
gigen Fachgesetzen dargestellt, die für die Flächennutzungsplanänderung von Bedeutung 
sind. 
 
Gemäß § 1 Abs. 4 BNatSchG sind Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Landschaft und Natur 
dauerhaft zu sichern. Von der Planung sind keine Nationalparke oder Natura 2000 Gebiete 
betroffen. Des Weiteren liegen keine geschützten Landschaftsbestandteile oder Naturdenk-
mäler in der unmittelbaren Umgebung. Der Bereich der Flächennutzungsplanänderung liegt 
vollständig innerhalb des Naturparkes „Fränkische Schweiz – Veldensteiner Forst“ Nr. BAY-
14 (ID-NP00009).  
 
Die Funktionen des Bodens sollen nachhaltig gem. dem Bundesbodenschutzgesetz 
(BBodSchG) gesichert werden und schädliche Bodenveränderungen abgewehrt und Vorsorge 
gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden getroffen werden. Der Oberboden ist zu scho-
nen, getrennt abzutragen, fachgerecht zwischenzulagern und vor Verdichtung zu schützen 
und ortsnah innerhalb der gleichen geologischen Einheit wieder zu verwerten. 
 
Laut dem § 6 des Wasserhaltungsgesetz (WHG) sind nachteilige Auswirkungen auf Gewässer 
und Grundwasser zu verhindern. Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete sind nicht vom 
Vorhaben betroffen. 
 
Luft und Klima gehören im Rahmen der Bauleitplanung zu den Belangen des Umweltschutzes 
und werden berücksichtigt. Die speziellen fachgesetzlichen Ziele zum Schutz und zur Verbes-
serung des Klimas werden im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) beschrieben. 
 
Des Weiteren spielt das Bayerische Waldgesetz (BayWaldG) eine Rolle. Im Änderungsbereich 
des Flächennutzungsplans sind keine besonderen Waldgebiete betroffen. 
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4.2. Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen nach Ortsteilen  

 
Die Beurteilung der Umweltauswirkungen erfolgt verbal argumentativ. Dabei werden drei Stu-
fen unterschieden: geringe, mittlere und hohe Erheblichkeit. 
 
Bei der Analyse werden die nachfolgenden Schutzgüter untersucht: 

• Klima und Luft 

• Boden  

• Wasser 

• Tiere und Pflanzen 

• Landschaftsbild  

• Mensch 

• Kultur- und Sachgüter  
 

4.2.1 Allgemeine Beschreibungen bezogen auf die Schutzgüter  

 
Zuerst erfolgt eine allgemeine Beschreibung des einzelnen Schutzgüter bezogen auf das Ge-
meindegebiet.  
 
Schutzgut Klima / Luft 
Das Klima in Königsfeld, ist ein gemäßigt-warmes Klima mit maritimen Einflüssen durch die 
vorherrschende Westwindzone. Die durchschnittliche Sommertemperatur liegt bei etwa 
16,3°C (Juni bis August), während der Winter durchschnittlich -0,5°C hat (Dezember bis Feb-
ruar). Die jährliche Niederschlagsmenge für Nordbayern beträgt im Durchschnitt etwa 790 mm. 
Die Kaltluftentstehungsgebiete im Gemeindegebiet sind die Offenlandbereiche, die als Acker 
bzw. Grünland genutzt werden, während die Waldgebiete als Frischluftentstehungsgebiete 
dienen. 
Leitbahnen für den regionalen oder lokalen Luftaustausch stellen die Talbereiche der Aufseß 
und der Wiesent dar. Insbesondere sollen die dargestellten Wälder in ihrer Fläche nicht ver-
kleinert, durch Straßen, Freileitungen oder Ver- und Entsorgungstrassen nicht weiter zer-
schnitten und hierdurch in ihrer klimatischen Ausgleichsfunktion nicht beeinträchtigt werden. 

 
 
Schutzgut Boden 
Der Boden erfüllt im Naturhaushalt und für die menschliche Nutzung vielfältige Funktionen, 
unter anderem als Lebensraum für Pflanzen und Bodenorganismen, als Speicher und Filter 
von Wasser und Nährstoffen sowie als Grundlage für land- und forstwirtschaftliche Nutzung. 
Die Gemeinde Königsfeld liegt am nördlichen Rand des Fränkischen Jura (Fränkische 
Schweiz), einer Landschaft, die geologisch durch die Ausbildung von Kalk- und Dolomitgestei-
nen des Jura-Zeitalters geprägt ist. Diese Sedimente sind charakteristisch für die Karstland-
schaft des Frankenjuras und wirken sich auch auf die Bodenverhältnisse aus. Die Tragfähig-
keit dieser Böden ist lokal stark unterschiedlich, sodass Bau- und Infrastrukturmaßnahmen auf 
die Bodenstruktur abzustimmen sind. Die Böden in Karstgebieten sind häufig in Bezug auf 
Versickerungsfähigkeit durchlässig: Niederschlagswasser kann meist zügig in den Untergrund 
versickern. Aufgrund der Durchlässigkeit und der meist geringen Oberbodenschicht ist die 
Wasserspeicherung an der Oberfläche meist gering. 
 
 
Schutzgut Wasser 
Das Schutzgut Wasser umfasst sowohl das Grundwasser als auch oberirdische Gewässer. 
Bezüglich des Oberflächenwassers werden im Gemeindegebiet die Lage des Änderungsbe-
reiches in Bezug auf Überschwemmungsgebiet bzw. wassersensiblen Bereich (abhängig von 
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Oberflächengewässern) und Wasserschutzgebiete (für die öffentliche Trinkwasserversorgung) 
untersucht. Die Grundwasserneubildung erfolgt überwiegend in den unversiegelten Bereichen.  
Im Gemeindegebiet fließen sowohl die Oberflächengewässer der Wiesent, ein Gewässer ers-
ter Ordnung (I. Ordnung) als auch der Aufseß, ein Gewässer dritter Ordnung (III. Ordnung). 
Für diese Gewässer sind zwar keine Überschwemmungsgebiete festgesetzt oder Hochwas-
sergefahrenflächen bekannt. Allerdings liegen Änderungsflächen teilweise in der Nähe oder 
am Rand des Gewässers und befinden sich damit in wassersensiblen Bereichen. Diese Ge-
biete sind durch den Einfluss von Wasser geprägt und kennzeichnen den natürlichen Einfluss-
bereich des Wassers, in dem es zu Überschwemmungen und Überspülungen kommen kann. 
Die Grundwassersituation kann aufgrund fehlender Hinweise (Bodengutachten) nicht genau 
beurteilt werden. 
Wegen der hohen Wasserdurchlässigkeit des Karstgebietes ist dem Schutz des Grundwas-
sers ein hoher Stellenwert einzuräumen, da mit dem Regenwasser auch Schadstoffe (Dünger, 
Pflanzenschutzmittel) einsickern. 
 
 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 
Untersucht werden die Tier- und Pflanzenwelt und deren Artenreichtum (Z. B. Qualität als 
Nahrungs-, Fortpflanzungs-, oder Ruhestätte für Vögel und Fledermäuse). 
Es gilt, die Erhaltungszustände von Lebensraumtypen zu bewahren oder wiederherzustellen. 
Das Gemeindegebiet weist eine Vielzahl unterschiedlicher Biotop- und Nutzungstypen auf. 
Neben landwirtschaftlich genutzten Flächen prägen Wälder, Hecken, Feldgehölze, Gewässer 
und extensiv genutzte Grünlandbereiche den Naturraum. Bezeichnend für die Hochfläche der 
Nördlichen Frankenalb sind vor allem ihre Trockenstandorte. Neben artenreichen Magerrasen 
- manche Arten besitzen hier ihre einzigen Standorte im Landkreis - kommen kleine Kiefern-
bestände vor, die häufig durch Aufforstung von Magerrasen und -wiesen entstanden sind. Im 
Bereich anstehender Felsen treten kleinflächig auch Steppenheide-Kiefernwälder mit einer 
artenreichen Pflanzen- und Tierwelt auf. 
Amtlich kartierte Biotope sowie naturnahe Strukturen übernehmen wichtige Funktionen als Le-
bensräume für Tiere und Pflanzen und tragen zur biologischen Vielfalt bei. Insbesondere line-
are Landschaftselemente wie Hecken, Baumreihen und Gewässerrandstreifen besitzen eine 
hohe ökologische Vernetzungsfunktion. 
Bei Planungen ist grundsätzlich auf den Erhalt wertvoller Strukturen sowie auf die Vermeidung 
und Minimierung von Eingriffen in Natur und Landschaft zu achten. 
 
 
Schutzgut Landschaft 
Zur Beurteilung des Schutzgutes Landschaft wird das vorherrschende Landschaftsbild und 
dessen Erholungsfunktion herangezogen. 
Die Lage der Gemeinde befindet sich im Hochplateau der Fränkischen Schweiz (Naturraum-
Einheit 80: Nördliche Frankenalb). Das Landschaftsbild im Gemeindegebiet ist durch eine ab-
wechslungsreiche Kulturlandschaft mit dörflichen Siedlungsstrukturen, landwirtschaftlichen 
Nutzflächen, Wäldern und naturnahen Elementen geprägt. Ortsränder, Höhenlagen sowie 
landschaftsbildprägende Strukturen wie Baumgruppen und Waldränder tragen zur Identität 
und Eigenart des Raumes bei. 
Das Landschaftsbild der Hochfläche im Gemeindegebiet Königsfeld wird von der landwirt-
schaftlichen Nutzung geprägt. Die intensiv genutzten landwirtschaftlichen Gebiete sind struk-
turarm und weisen oft nur inselartige Grünbestände auf. Die verbleibenden strukturreichen 
Gebiete mit kleinräumiger Flureinteilung stellen wertvolle Reste der typischen Kulturlandschaf-
ten dar. Kleine Waldbestände gliedern die Landschaft. 
Planungen sollten sich in Maßstab, Gestaltung und Lage in das bestehende Landschaftsbild 
einfügen und visuelle Beeinträchtigungen möglichst vermeiden. 
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Schutzgut Mensch 
Das Schutzgut Mensch umfasst insbesondere die Wohn- und Lebensqualität, die Erholungs-
funktion der Landschaft sowie den Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wie Lärm, 
Luftverunreinigungen oder Gerüchen. 
In der Gemeinde Königsfeld ist die Wohnnutzung überwiegend dörflich geprägt. Erholungs-
räume befinden sich sowohl innerhalb der Ortslagen, etwa auf Grünflächen oder an den Orts-
rändern, als auch im umliegenden Landschaftsraum. Dieser ist durch Wege, Wälder und of-
fene Flächen gekennzeichnet und besitzt eine hohe Bedeutung für die wohnungsnahe Erho-
lung. Besonders beliebt sind hier naturnahe Aktivitäten wie Spazierengehen, Wandern, Fahr-
radfahren, Joggen etc. Punktuelle Beeinträchtigungen können beispielsweise durch Verkehr, 
landwirtschaftliche Nutzung oder gewerbliche Infrastrukturen entstehen. 
 
 
Schutzgut Kultur- und Sachgüter 
Zur Beurteilung des Schutzgutes Kultur- und Sachgüter werden Bau-, Boden- oder Land-
schaftsbildprägende Denkmale im Geltungsbereich oder darüber hinaus, schützenswerte En-
sembles, Sichtbeziehungen und Blickachsen untersucht.  
Im Gemeindegebiet befinden sich bauliche Anlagen, historische Strukturen sowie ggf. Boden-
denkmäler, die Zeugnisse der kulturellen Entwicklung darstellen. Diese Kultur- und Sachgüter 
tragen zur Identität der Gemeinde bei und sind bei Planungen zu berücksichtigen. 
Beeinträchtigungen können insbesondere durch bauliche Eingriffe oder Bodenarbeiten entste-
hen und sind im Vorfeld entsprechend zu prüfen. Sollten in den Änderungsbereichen Boden-
denkmäler aufgefunden werden, unterliegen diese Bodendenkmäler der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde. 
 
 

4.2.2 Bestandsaufnahme und Bewertung der Umweltauswirkungen nach Ortsteilen 

 
Im Kapitel 4.2.2 werden die konkreten Umweltauswirkungen für die einzelnen Ordnungsnum-
mern in den jeweiligen Ortsteilen untersucht. Dabei werden ausschließlich die in Planung be-
findlichen Flächen betrachtet. Im Folgenden werden die grundsätzlich möglichen Faktoren be-
schrieben, die zu erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen führen können.  
 
Die spezifischen Projektwirkungen von Bauflächen lassen sich in bau-, anlagen- und betriebs- 
bedingte Auswirkungen unterscheiden und wurden hinsichtlich ihrer Ausmaße, Schwere, 
Komplexität, Wahrscheinlichkeit, Dauer, Häufigkeit sowie ihres Charakters und der Möglichkeit 
der Rückgestaltung betrachtet: 
 

baubedingt temporäre Inanspruchnahme von Flächen durch:  

Baustraßen, Baustelleneinrichtung, Ablagerungen, Mieten etc.  

Entfernung von Vegetation;  

Störung durch Lärm, Abgase, Staub, Bewegung/Beunruhigung  

Erschütterungen  

Verdichtung 
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anlagebedingt Verlust und Zerschneidung von Lebensräumen für Tier- und Pflanzen-
arten und landwirtschaftlichen Flächen durch Versiegelung, Überbau-
ung sowie Barrierewirkung  

kleinklimatische Veränderungen aufgrund von Versiegelung  

Veränderungen des Wasserhaushaltes und   
Verlust von Bodenfunktionen (Versiegelung, Verdichtung)  

visuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes   

betriebsbedingt Emissionen von Lärm (v.a. gewerbliche Bauflächen),  

visuelle Beeinträchtigung durch Baukörper (v.a. gewerbliche Bauflä-
chen)  

Barrierewirkung  

Beunruhigung von Lebensräumen von Tieren 

 
Die konkrete Beurteilung der Erheblichkeit der Auswirkungen einer Baufläche oder sonstigen 
Planung auf die Umweltgüter ist u.a. abhängig von der Empfindlichkeit der Umweltgüter und 
ihrer Vorbelastung und von der Art der Baufläche (Wohnen, Gewerbe, Sondergebiet etc.). 
 
Im Folgenden werden gegliedert nach Ortsteilen für die jeweiligen Änderungsbereiche des 
Flächennutzungsplans die Bestandssituation und die Umweltauswirkungen bewertet.  
Die Nummerierung folgt der Nummerierung in der allgemeinen Begründung. Bzgl. der detail-
lierten Darstellungen im Flächennutzungsplan wird auf den Planteil bzw. den Kartenausschnitt 
in der Begründung verwiesen. 
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Königsfeld 

Bei den Bauflächen 1.2, 1.7 und 1.8 erfolgt lediglich die Nachtragung des vorhandenen Be-
standes. Da damit keine Änderungen verbunden sind, werden sie nicht näher betrachtet. 
 
Zu 1.1  Fläche für Gemeinbedarf (Bestand + Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Kalkhaltige Gleye und kalkhaltige Kolluvisol-Gleye aus Flussmergel 
(Übersichtsbodenkarte)“ 
Überwiegend harte Festgesteine, teils auch bindige/nichtbindige Lo-
ckergesteine im Randbereich; mittlere Tragfähigkeit als Baugrund: 
sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten (Erweite-
rung Schulgelände) 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer in der Fläche vorhanden, jedoch Lage in 
der Nähe der Aufseßquelle;  
Kein Festgelegtes Überschwemmungsgebiete, Wasserschutzgebiete 
und Vorrang- oder Vorbehaltsflächen für die öffentliche Trinkwasser-
versorgung betroffen; jedoch aufgrund der Aufseß wassersensibler 
Bereich; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Grünland, z.T. mit Gehölzbestand; 
in ca. 300 m Abstand amtlich kartiertes Biotop (6032-1177-000: 
Feuchtgebüsch bei der Aufseßquelle); Vorbelastung durch aktuelle 
Nutzung; 

→ mittlere Erheblichkeit 
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Landschaftsbild Lage am Ortsrand mit teilweise schon vorhandener Eingrünung; 
Vorbelastung durch angrenzende Kreisstraße BA 11 und Sportanlage; 

→ geringe / mittlere Erheblichkeit 

Mensch Als Grünfläche genutzte Freifläche im Anschluss an bestehende Ge-
meinbedarfsflächen; Lage in der Nähe der Kreisstraße BA 11; 
geringe Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Erhalt der bestehenden Eingrünung; Eingrünungsmaßnahmen; Aus-
gleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ Mittlere Erheblichkeit 

 
 
Zu 1.3 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte)“ 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 
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Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden;  
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Grünfläche mit bestehendem lockerem Baumbestand; als Habitat ge-
nutzt; teilweise amtlich kartierte Biotope betroffen; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand; kaum Auswirkungen auf das Landschaftsbild; 
möglichst Erhalt der bestehenden Eingrünung 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch Grünfläche mit lockerem Baumbestand am Ortsrand; geringe Erho-
lungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Erhalt der bestehenden Eingrünung; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/mittlere Erheblichkeit 

 
 
Zu 1.4 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
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Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Kalkhaltige Gleye und kalkhaltige Kolluvisol-Gleye aus Flussmergel 
(Übersichtsbodenkarte)“ 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Grünfläche, Einzelbäume am Süd- und Südostrand der Fläche; Lage 
am Waldrand und neben Friedhof; aufgrund der Nähe zum Ort und 
der wenigen Strukturen kaum Habitate zu erwarten; keine amtlich kar-
tierten Biotope betroffen; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand innerhalb der Ortsrandeingrünung bzw. Waldfläche, 
auch zukünftig nicht großräumig einsehbar; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch Als Grünfläche genutzte Fläche; 
geringe Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Westlich der geplanten Baufläche befindet sich das Denkmal D-4-71-
151-5 die Katholische Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere und Katha-
rina und das Denkmal D-4-71-151-6 die Katholische Kirchhof-Kapelle 
St. Anna 

→ mittlere Erheblichkeit 

 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/mittlere Erheblichkeit 
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Zu 1.5 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Bodenkomplex der kalkhaltigen und kalkgründigen Gleye aus Fluss-
schluff, -ton oder -mergel, im Untergrund carbonathaltig (Übersichts-
bodenkarte)“ 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer in der Fläche vorhanden, jedoch Lage in 
der Nähe der Aufseß; jedoch wassersensibler Bereich 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Ackerland, keine Habitat-Strukturen vorhanden; 
keine amtlich kartierten Biotope betroffen; 
Vorbelastung durch angrenzende Kreisstraße BA 15 und aktuelle Nut-
zung; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Leicht erhöhte Lage am Ortsrand; im Bereich des Uferbewuchs der 
Aufseß und südlicher Eingrünung, auch zukünftig nicht großräumig 
einsehbar; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Lage an der Kreisstraße BA 15; 
Kaum Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 
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Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
Zu 1.6-1 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, überwiegend homogen; mittlere Trag-
fähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 
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Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Ackerland, keine amtlich kartierten Biotope betrof-
fen; potenzielles Habitat der Feldlerche 
Vorbelastung durch aktuelle Nutzung, Kreisstraße und bestehende 
Gewerbegebiet; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand zwischen Kreisstraße BA 11 mit angrenzender 
Wohnbebauung im Westen und geplanten Gewerbegebietsflächen im 
Osten; 
Vorbelastung durch bestehende Nutzung und Stromtrasse 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch Mögliche Immissionen durch gewerbliche Nutzung; 
landwirtschaftlich genutzte Fläche; Keine Erholungsnutzung vorhan-
den; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

geringe Erheblichkeit 

 

Zu 1.6-2 Gewerbliche Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
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Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 
durch hohe Versiegelung mit lokaler Aufheizung auszugehen; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, überwiegend homogen; mittlere Trag-
fähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung hohe Versiegelung zu erwarten 

→ hohe Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen 
durch Nutzungsänderung hohe Versiegelung und somit stark redu-
zierte Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ hohe Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Ackerland, keine amtlich kartierten Biotope betrof-
fen; potenzielles Habitat der Feldlerche, Vorbelastung durch aktuelle 
Nutzung; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand zwischen Kreisstraße BA 11 mit angrenzender 
Wohnbebauung im Westen und geplanten Gewerbegebietsflächen im 
Osten; 
Vorbelastung durch bestehende Nutzung und Stromtrasse; intensive 
Nutzung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Mensch Immissionen durch gewerbliche Nutzung zu erwarten; 
landwirtschaftlich genutzte Fläche; Keine Erholungsnutzung vorhan-
den; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen, Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

Mittlere/ hohe Erheblichkeit 
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Zu 1.9 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Kalkhaltige Gleye (Übersichtsbodenkarte)“ 
überwiegend harte Festgesteine, sedimentär, mittlere Tragfähigkeit als 
Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten  

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Grün-/Ackerland, keine amtlich kartierten Biotope 
betroffen; keine Habitat-Strukturen vorhanden, Vorbelastung durch ak-
tuelle Nutzung; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am südlichen Ortsrand mit angrenzender Wohnbebauung im 
Norden, Osten und Westen; 
Vorbelastung durch bestehende Nutzung 

→ geringe Erheblichkeit 
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Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche; Kaum Erholungsnutzung vorhan-
den; westlich und nördlich des Plangebietes verlaufen örtliche Wan-
derwege und ein Fahrradweg; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Die geplante gemischte Baufläche berührt das Bodendenkmal D-4-
6032-0240.  

→ mittlere Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 
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Poxdorf 

Die Bauflächen 2.1-2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5-1 und 2.5-3 umfassen zum einen die Nachtragung des 
vorhandenen Bestandes und zum anderen kleinteilige Restflächen. Auf diesen Flächen sind 
keine bzw. nur geringfügige Änderungen erforderlich, sodass auf eine nähere Betrachtung 
verzichtet wird. Die Fläche 2.5-2 wird wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt. 
 
Zu 2.1-1 Gemischte Baufläche (Planung)) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
etc. betroffen 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Östlich Intensiv genutztes Ackerland, kaum Habitat-Strukturen vorhan-
den; keine amtlich kartierten Biotope betroffen; 
Vorbelastung durch aktuelle Nutzung; 

→ geringe Erheblichkeit 
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Landschaftsbild Lage am erhöhten Ortsrand; Wohnbebauung geplant; teilweise ein-
sehbar; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Vorbelastung durch Immissionen aus der Landwirtschaft; Kaum 
Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 
Lage der neuen Baufläche unmittelbar angrenzend aber außerhalb 
des Landschaftsschutzgebietes „Fränkische Schweiz - Veldensteiner 
Forst“; 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ortsrandeingrünung; Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

geringe Erheblichkeit 
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Huppendorf 
 
Zu 3.1  Wohnbaufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Überwiegend harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogeni-
täten, im östlichen Randbereich auch bindige, feinkörnige Lockerge-
steine, mäßig bis gut konsolidiert; mittlere Tragfähigkeit als Baugrund: 
überwiegend sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
etc. betroffen 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Östlich intensiv genutztes Ackerland, westlich gärtnerische Nutzung 
und Lagerfläche; keine amtlich kartierten Biotope betroffen; bestehen-
der Einzelbaum am nördlichen Rand der Baufläche; 
Vorbelastung durch aktuelle Nutzung; 

→ mittlere Erheblichkeit 
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Landschaftsbild Lage am Ortsrand; eher geringe Wohnbebauung geplant; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Vorbelastung durch Immissionen aus der Landwirtschaft; Keine 
Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe Erheblichkeit 

 
Zu 3.2 Gewerbliche Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Braunerden und Braunerden über Terra fusca aus lösslehmhaltigen 
Deckschichten über Kalk- und Dolomitsteinverwitterung des Malmes 
(Übersichtsbodenkarte); 
Überwiegend harte Festgesteine, sedimentär, überwiegend homogen, 
im westlichen Randbereich (Zufahrtsbereich) auch bindige Lockerge-
steine wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen; mittlere Tragfä-
higkeit als Baugrund: überwiegend sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung hohe Versiegelung zu erwarten 

→ hohe Erheblichkeit 
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Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen 
durch Nutzungsänderung hohe Versiegelung und somit stark redu-
zierte Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ hohe Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Grünland; keine amtlich kartierten Biotope betrof-
fen; Vorbelastung durch angrenzende Bebauung mit gewerblicher 
Nutzung; 
Einzelbaum am Rand der Baufläche; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand angrenzend an gewerbliche Bebauung; von weitem 
einsehbar aber eher kleinflächig; 

→ mittlere bis hohe Erheblichkeit 

Mensch Vorbelastung durch bestehende gewerbliche Bebauung bzw. durch 
Immissionen aus der Landwirtschaft; Erholungsnutzung geringfügig 
beeinträchtigt beim Übergang zur freien Landschaft; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ortrandeingrünung, Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Mittlere/ hohe Erheblichkeit 
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Laibarös 

Die Bauflächen 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5-2 und 4.6 umfassen die Nachtragung des vorhandenen 
Bestandes oder kleinteilige Flächen. Da damit keine bzw. nur geringfügige Änderungen ver-
bunden sind, werden sie nicht näher betrachtet. 
Die Fläche 4.8 wird wieder als landwirtschaftliche Fläche dargestellt 
 

Zu 4.5.1 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
etc. betroffen; durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und so-
mit reduzierte Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Nutzung als Zufahrtsbereich und Lagerfläche, teilweise Nutzung als 
Grünfläche mit Obstbaumbestand; Vorbelastung durch aktuelle Nut-
zung; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand, umgeben von Bebauung bzw. landwirtschaftlichen 
Silos, kein Übergang zur freien Landschaft; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Fläche trägt wenig zur Erholungsnutzung bei; 



52 / 65 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 
Lage teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Fränkische 
Schweiz - Veldensteiner Forst“; 
Wasserschutzgebiet in ca. 100 m Entfernung 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
Zu 4.5.3 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen, aber WSG-Grenze nur ca. 8 m entfernt; durch Nutzungsän-
derung mittlere Versiegelung und somit reduzierte Grundwasserneu-
bildung zu erwarten; 
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→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Nutzung als intensiver Acker; keine Grünstrukturen vorhanden; Vorbe-
lastung durch aktuelle Nutzung; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortrand; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; keine Erholungsnutzung erkennbar; 

→ keine Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura; 
Lage teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Fränkische 
Schweiz - Veldensteiner Forst“ 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
Zu 4.7 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
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Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Grünland mit Gehölz-/Obstbaumbestand; bestehende Randeingrü-
nung auf der Grundstücksgrenze als Wohn- und Nahrungshabitat;  

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand mit bestehender Eingrünung; Vorbelastung durch 
angrenzende Bebauung; keine Fernwirkung der Sichtbeziehung durch 
Gehölzbestand/Wald auf den angrenzenden Flurstücken; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Erholungsnutzung aufgrund des Bestandes; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 

Lage innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Fränkische Schweiz - 
Veldensteiner Forst“ 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Erhaltungsgebot für Baumbestand; Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

Mittlere Erheblichkeit 
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Kotzendorf 

Die Baufläche 5.2 umfasst eine kleinteilige Fläche, deren Darstellung nur geringfügige Ände-

rungen nach sich zieht. Daher wird sie nicht näher betrachtet. Die Fläche 5.4 wird künftig wie-

der als landwirtschaftliche Fläche dargestellt, während die Fläche 5.5 als öffentliche Grünflä-

che dargestellt wird. Da hierdurch keine zusätzliche Versiegelung und keine erheblichen Be-

einträchtigungen der Schutzgüter zu erwarten sind, werden auch diese Flächen im weiteren 

Verlauf nicht näher betrachtet. 

Zu 5.1 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Braunerden und Braunerden über Terra fusca aus lösslehmhaltigen 
Deckschichten über Kalk- und Dolomitsteinverwitterung des Malmes 
(Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden; keine Wasserschutzgebiete 
betroffen (jedoch Wassersensibler Bereich) aufgrund des Taleinschnit-
tes; durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit redu-
zierte Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Acker- bzw. Grünland, angrenzend an Bebauung; 
keine Funktion als Wohn- und Nahrungshabitat; 

→ geringe Erheblichkeit 
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Landschaftsbild Lage am Ortsrand aber innerhalb Bebauung; Eingrünung im Südosten 
bereits vorhanden 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; Lückenschluss in der Bebauung, keine Erholungsnutzung er-
kennbar; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 

Unmittelbar angrenzend an das Landschaftsschutzgebiet „Fränkische 
Schweiz - Veldensteiner Forst“ 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
Zu 5.3 Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten;  

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Braunerden und Braunerden über Terra fusca aus lösslehmhaltigen 
Deckschichten über Kalk- und Dolomitsteinverwitterung des Malmes 
(Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogenitäten; mittlere 
Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 
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→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden, 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Grünland mit Randeingrünung; am südlichen Rand 
amtlich kartiertes Biotop (6033-0107-012: Hecken und Flurgehölze an 
der Breiten Loh südlich Königsfeld); Vorbelastung durch aktuelle Nut-
zung; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage am Ortsrand; durch Randeingrünung abgeschirmt; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen;  
geringe Erholungsnutzung vorhanden 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Erhaltungsgebot; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 
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Voitmannsdorf 

In den Bauflächen 6.1, 6.2 und 6.4 erfolgt lediglich die Nachtragung des vorhandenen Bestan-
des. Aufgrund der nur geringfügigen Änderungen werden diese Flächen im Folgenden nicht 
näher betrachtet. 
 
Zu 6.3-1a und 6.3-1b Gemischte Baufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 
keine Auswirkung auf Frischluftzufuhr; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Überwiegend harte Festgesteine, sedimentär, häufig mit Inhomogeni-
täten, teilweise homogen; mittlere Tragfähigkeit als Baugrund: sehr 
hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung zu erwarten 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden, 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung mittlere Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutztes Grünland, z.T. mit Gehölzbestand; 
Lage am Waldrand; Vorbelastung durch aktuelle Nutzung; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage zwischen Ortsrand und Waldfläche; nicht einsehbar; 

→ geringe Erheblichkeit 

Mensch Landwirtschaftlich und als Freizeitfläche genutzte Fläche im Anschluss 
an Dorfgebietsflächen; Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 
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Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Erhaltungsgebot; Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
Zu 6.3-2 Wohnbaufläche (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten;  

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Rendzinen und Braunerde-Rendzinen aus Kalk- und Dolomitsteinver-
witterung des Malmes (Übersichtsbodenkarte) 
Harte Festgesteine, sedimentär, überwiegend homogen, teilweise mit 
Inhomogenitäten; mittlere Tragfähigkeit als Baugrund: sehr hoch; 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung zu erwarten 

→ geringe Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer vorhanden, 
keine Wasserschutzgebiete betroffen; 
durch Nutzungsänderung geringe Versiegelung und somit reduzierte 
Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Intensiv genutzte Ackerfläche, 
Lage am Waldrand; Vorbelastung durch aktuelle Nutzung; 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage zwischen Ortsrand und Waldfläche; nicht einsehbar; 

→ geringe Erheblichkeit 
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Mensch landwirtschaftlich genutzte Fläche im Anschluss an Dorfgebietsflä-
chen; geringe Erholungsnutzung vorhanden; 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz – Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Eingrünungsmaßnahmen; Ausgleich erforderlich 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe Erheblichkeit 
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Treunitz 

Bei der Baufläche 7.2 erfolgt lediglich die Nachtragung des vorhandenen Bestandes. 

Dadurch entsteht auf dieser Fläche keine Veränderung, so dass diese Fläche im Folgenden 

nicht näher betrachtet wird. 

Zu 7.1 Fläche für Gemeinbedarf (Planung) -> Beschreibung siehe Kap. 2 
 

 
 

Auswirkungen auf die Schutzgüter 

Klima / Luft Kaltluftentstehungsgebiet, jedoch ohne Zuordnung zu Belastungsge-
bieten; keine deutlichen klimatischen Auswirkungen zu erwarten; 

→ geringe Erheblichkeit 

Boden Bodenkomplex der kalkhaltigen und kalkgründigen Gleye aus Fluss-
schluff, -ton oder -mergel, im Untergrund carbonathaltig (Übersichts-
bodenkarte 
Bindige Lockergesteine wechselnd mit nichtbindigen Lockergesteinen; 
mittlere Tragfähigkeit als Baugrund: wechselhaft, mittel, teils hoch; 
durch Nutzungsänderung mittlere bis hohe Versiegelung zu erwarten 
(Erweiterung Feuerwehr) 

→ mittlere Erheblichkeit 

Wasser Keine Oberflächengewässer in der Fläche vorhanden, jedoch Lage in 
der Nähe der Aufseß; Lage im wassersensiblen Bereich); keine Was-
serschutzgebiete betroffen 
durch Nutzungsänderung mittlere bis hohe Versiegelung und somit re-
duzierte Grundwasserneubildung zu erwarten; 

→ mittlere Erheblichkeit 

Tiere und Pflan-
zen 

Als Grünfläche und Spielplatz intensiv genutzte Fläche mit Baumbe-
stand; Vorbelastung durch aktuelle Nutzung 

→ geringe Erheblichkeit 

Landschaftsbild Lage Innerorts an Bebauung angrenzend; nicht einsehbar; 

→ geringe Erheblichkeit 
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Mensch An Bebauung angrenzende Grünfläche; 
Erholungsnutzung für Kinder vorhanden, jedoch keine entscheidende 
Veränderung 

→ geringe Erheblichkeit 

Kultur- und Sach-
güter 

Keine Kultur-/Sachgüter betroffen; 

→ keine Erheblichkeit 

Sonstige Angaben 

Schutzgebiete Lage innerhalb Naturpark Fränkische Schweiz - Frankenjura 

Eingriffsvermei-
dung / Ausgleich 

Ausgleich erforderlich; 

Gesamtbewer-
tung 

Geringe/ mittlere Erheblichkeit 

 
 
4.3. Wechselwirkungen der Schutzgüter 

Hinsichtlich Versickerung, Verdunstung, Grundwasserneubildung etc. stehen vor allem die 
Schutzgüter Boden und Wasser in enger Verbindung zueinander. Ähnlich verhält es sich z. B. 
für die Schutzgüter Landschaftsbild und Mensch (Einfluss des Landschaftsbildes auf den Er-
holungswert für den Menschen) oder Tiere / Pflanzen und Landschaftsbild bzw. Mensch (Ein-
fluss der Begrünung auf das Landschaftserlebnis). Die entsprechenden Auswirkungen wurden 
bereits unter den einzelnen Schutzgütern behandelt. 
Bereiche mit ausgeprägtem ökologischem Wirkungsgefüge sind durch die geplanten Ände-
rungen in Bauflächen sowie durch die geringfügigen Arrondierungen und Anpassung an be-
stehende Nutzung bzw. rechtskräftige Bauleitplanung zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar 
und sind im Zuge einer weiterführenden Bauleitplanung genauer zu untersuchen.  
 
 
4.4. Prognose bei Nichtdurchführung der Planung  

Ohne Änderung des rechtswirksamen Flächennutzungsplans würden die Flächen weiterhin in 
Ihrem Ursprung bewirtschaftet werden. Damit ist bei den überwiegenden Flächen die Fortset-
zung der landwirtschaftlichen Nutzung bzw. der aktuellen Nutzung zu rechnen.  
 
Da mit der geplanten Bebauung überwiegend Umweltauswirkungen geringer bzw. geringer 
bis mittlerer Erheblichkeit verbunden sind, ist der durch die Planung vorbereitete Eingriff im 
Vergleich zur Nichtdurchführung der Planung vertretbar. 
 
 
4.5. Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen 
werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bau-
liche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere durch Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenent-
wicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Au-
ßerdem ist gemäß § 15 Abs. 3 BNatSchG „bei der Inanspruchnahme von land- und forstwirt-
schaftlich genutzten Flächen für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Be-
lange Rücksicht zu nehmen und landwirtschaftliche genutzte Flächen nur im notwendigen Um-
fang zu beanspruchen. Diese Grundsätze sind nach § 1 Abs. 7 BauGB in der Abwägung zu 
berücksichtigen. 
Insbesondere im Kapitel 2 dieser Begründung sind die Gründe für die FNP-Änderungen in den 
einzelnen Ortsteilen dargelegt. Die FNP-Änderungen (siehe Kapitel „Mögliche Maßnahmen 
zur Vermeidung und Verringerung bezogen auf die Schutzgüter“) sind Vorschläge zur 
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Vermeidung- und Verringerung aufgeführt, die dazu beitragen können, den Ausgleichsbedarf 
in der verbindlichen Bauleitplanung durch Anrechnung eines Planungsfaktor zu senken, um 
damit die in Anspruch zu nehmende landwirtschaftliche Fläche für den Ausgleich zu reduzie-
ren. 
Weiterhin kann der Bedarf an Ausgleichsflächen gesenkt werden, indem die Kompensations-
fläche sowohl für artenschutzrechtliche Maßnahmen als auch für naturschutzrechtliche Aus-
gleichsmaßnahmen belegt werden. 
 
Im Bereich der FNP-Änderung sind die Anforderungen der diversen Normen und einschlägi-
gen Gesetzen und Merkblätter bezüglich des schonenden Umgangs mit Oberboden und dem 
kulturfähigen Unterboden einzuhalten (Erhalt der Versickerungsfähigkeit, schonender Um-
gang mit Oberboden, Arbeiten bei bestimmter Bodenfeuchtigkeit etc.). Daher ist darauf zu 
achten, dass die verbleibende Infiltrationsleistung des Bodens möglichst hoch bleibt. 
 
 
4.6. Mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung bezogen auf die Schutz-

güter 

Die unten aufgeführten Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind einige Vorschläge 
und tragen dazu bei, die negativen Umweltauswirkungen möglichst zu reduzieren. Diese Maß-
nahmen werden auf der Ebene einer verbindlichen Bauleitplanung bzw. im Rahmen der bau-
rechtlichen Genehmigung entsprechend zielführender festgelegt. 
Um eine Verringerung des Eingriffs zu erreichen sind beispielsweise folgende Vermeidungs-
maßnahmen sinnvoll:  
 
Schutzgut Klima/Luft 

- Festsetzung einer Dachbegrünung und Fassadenbegrünung; dadurch Entge-
genwirkung einer Aufheizung im Planungsbereich 

 
Schutzgut Boden 

- schonender Umgang mit Grund und Boden durch kompakte Bauweise 
- Minimierung der Flächenversiegelung allgemein 
- fachgerechte Behandlung von Ober- und Unterboden 
- Einbau des abgetragenen Oberbodens vor Ort zur Reduzierung von zusätzli-

che Transportfahrten 
 
Schutzgut Wasser 

- Festsetzung von wasserdurchlässigen Belägen, dadurch Förderung der Grund-
wasserneubildung 

- Anfallendes Regenwasser in Zisternen sammeln und wiederverwenden 
- Nach Möglichkeit Versickerung des Oberflächenwassers  

 
Schutzgut Tiere und Pflanzen 

- Durchführung aller Rodungs- und Gehölzschnittmaßnahmen in den Herbst- 
und Wintermonaten außerhalb der Brutsaison 

- Eingrünung der Baufläche durch grünordnerische Festsetzungen in der ver-
bindlichen Bauleitplanung 

- Pflanzgebote und Erhaltungsgebot zum Schutz für Tier und Pflanzenwelt  
- spezifische Artenschutzmaßnahmen (wie Verwendung von insektenfreundli-

chen LED-Leuchten, Einbringen von Saumbiotopen) 
 
Schutzgut Landschaft 

- Eingrünung der Bauflächen zur Einbindung in das Landschaftsbild durch grün-
ordnerische Festsetzungen in der verbindlichen Bauleitplanung 

-  Festsetzungen zur Fassadeneingrünung 
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4.7. Ausgleichsmaßnahmen 

Die Ermittlung des Ausgleichsbedarfs erfolgt mit der Arbeitshilfe zur Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung oder im Rahmen der einzelnen 
Baugenehmigungen. Nach Auffassung des „Leitfadens zur Anwendung der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung in der Bauleitplanung“ ist diese Fläche den Kategorien „Gebiete mit 
geringer, mittlerer und hoher Bedeutung für Naturhaushalt und Landschaftsbild“ (Kategorie I, 
II, III) zu zuordnen.  
Je nach Änderungsfläche entstehen Eingriffe durch Bodenversiegelung, den Verlust von Ve-
getationsflächen oder die Beeinträchtigung von Lebensräumen und führen zu erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes. Die Gemein-
den sind als Träger der Bauleitplanung verpflichtet, diese Auswirkungen frühzeitig zu erkennen 
und auf Ebene des Bebauungsplanes angemessen zu berücksichtigen. 
Die rechtliche Grundlage für Ausgleichsmaßnahmen in der verbindlichen Bauleitplanung bildet 
das Baugesetzbuch. Nach § 1a BauGB sind bei der Aufstellung von Bebauungsplänen die 
Belange von Natur und Landschaft in die Abwägung einzustellen. Dabei gilt der Grundsatz, 
vermeidbare Eingriffe zu unterlassen und unvermeidbare Eingriffe durch geeignete Maßnah-
men des Ausgleichs oder Ersatzes zu kompensieren. Die konkrete Festsetzung solcher Maß-
nahmen kann gemäß § 9 Abs. 1a BauGB im Bebauungsplan erfolgen, während die §§ 135a 
ff. BauGB Regelungen zur Durchführung, Zuordnung und Sicherung der Ausgleichsmaßnah-
men enthalten. 
 
 
4.8. Methodisches Vorgehen, Hinweise auf Schwierigkeiten und Kenntnislücken 

Im Umweltbericht wurden die Auswirkungen der Planung auf alle umweltrelevanten Belange 
inklusive deren Wechselwirkungen analysiert und dargestellt. Die Belange auf die Schutzgüter 
Mensch, Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Klima/Luft, Wasser, Boden, Landschaft, Kul-
tur- und Sachgüter wurden untereinander im vorliegenden Umweltbericht beschrieben. 
 
Als Grundlage für die Bearbeitung diente der rechtswirksame Flächennutzungsplan, die Aus-
wertung von Luftbildern, gesetzliche Bestimmungen, die Ergebnisse der Ortsbegehungen und 
Recherchen über weitere Informationsportale im Internet. Der Umweltbericht wurde auf Grund-
lage des „Leitfaden zur Umweltprüfung in der Bauleitplanung“ erstellt. Die Analyse und Bewer-
tung der Schutzgüter erfolgten verbal argumentativ.  
 
Da eine objektive Erfassung sämtlicher Zusammenhänge nicht immer möglich ist und in der 
Umweltprüfung zudem auf einen angemessenen Umfang zu begrenzen ist, gibt die Beschrei-
bung von Schwierigkeiten und Kenntnislücken den beteiligten Behörden und auch der Öffent-
lichkeit die Möglichkeit, zur Aufklärung bestehender Kenntnislücken beizutragen. 
 
 
4.9. Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Die Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen ist gesetzlich vorgesehen, um mögliche, 
zuvor nicht absehbare Effekte frühzeitig zu erkennen und gegebenenfalls geeignete Gegen-
maßnahmen einleiten zu können. 
Da keine verbindlichen Vorgaben hinsichtlich Zeitpunktes, Umfang, Dauer des Monitorings 
sowie der daraus abzuleitenden Maßnahmen bestehen, sollte die Überwachung vorrangig der 
Bewältigung unvorhergesehener Umweltauswirkungen dienen. 
Da die Änderung des Flächennutzungsplanes keine unmittelbare Umweltauswirkung auslöst, 
erfolgt ein Monitoring erst auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. 
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4.10. Landschaftsschutzgebiet LSG-00556.01, Begrenzung der Bebauung 

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans liegt teilweise im Landschaftsschutzgebiet „LSG-
00556.01 innerhalb des Naturparks Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst“. Betroffen sind 
in Poxdorf zwei Bauflächen, in Laibrös sieben Bauflächen sowie in Voitmannsdorf eine Bau-
fläche, die teilweise innerhalb des Landschaftsschutzgebiets liegen. 
Aus naturschutzfachlicher Sicht stellt die Umwandlung der bislang überwiegend landwirt-
schaftlich genutzten Flächen in Bauflächen keinen erheblichen Eingriff in Natur und Landschaft 
dar und ist naturschutzrechtlich ausgleichbar. In Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landratsamtes Bamberg wurden deshalb entsprechende Ersatzflächen festgelegt, 
so dass die Grenzen des Landschaftsschutzgebiets angepasst werden können. Die betroffe-
nen Bereiche sowie die angepassten Schutzgebietsgrenzen sind der Anlage „Landschafts-
schutzgebiet“ zu entnehmen. 
 
 
4.11. Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Die 7. Änderung des Flächennutzungsplans betrifft mehrere Teilflächen im Gemeindegebiet 
Königsfeld sowie in den sechs Ortsteilen Poxdorf, Huppendorf, Laibarös, Kotzendorf, Voit-
mannsdorf und Treunitz. Im Rahmen der FNP-Änderung werden Flächen mit einer Gesamt-
größe von ca. 101.080 m² in Bauflächen umgewandelt. Weitere Flächen in einer Größe von 
ca. 24.527 m² werden an die bestehende tatsächliche Nutzung angepasst, während Flächen 
von insgesamt ca. 8.039 m² wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zugeführt werden. 
In Kapitel 4.2.2 werden die konkreten Umweltauswirkungen der einzelnen Ordnungsnummern 
in den jeweiligen Ortsteilen auf die Schutzgüter (Boden, Wasser, Tiere/ Pflanzen, Klima/ Luft, 
Mensch, Landschaftsbild, Kultur- und Sachgüter) untersucht. Dabei beschränkt sich die Be-
trachtung auf die neu ausgewiesenen Bauflächen. Abhängig von der Lage der jeweiligen Flä-
chen ergeben sich unterschiedlich starke Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter.  
 
Da mit der geplanten Bebauung überwiegend Umweltauswirkungen geringer bzw. geringer 
bis mittlerer Erheblichkeit verbunden sind, ist der durch die Planung vorbereitete Eingriff im 
Vergleich zur Nichtdurchführung der Planung vertretbar. 
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